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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN

Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN

Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfihrungsort
Leistungsart
Vergabeart

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe

Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE

Nebenangebote

Nachlass zugelassen

Skonto zugelassen

Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart
Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 127/26

Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Tragwerk

Planerleistung fur die Geb&aude und Tragwerksplanung zur Sanierung der Wagenhalle Neu-Isenburg in
der Nahe Damstadter Landstr. 730. Die Halle aus dem Jahr 1902 (ca. 48m x 16m x 7m) wird zum
Unterstellen von antiken Schienenfahrzeugen genutzt und ist sanierungsbediirftig. Das umgebende
Gelande steht als Stadtwald unter Aufsicht des Griinflichenamts der Stadt Frankfurt und befindet sich
im Gewasserschutz- und Kampfmittelabwurfgebiet. Die Stahlkonstruktion ist teilweise (duf3ere
StahlstltzenfiiRe und Aussteifungsprofile der Wande), stark korrodiert. Das Dach ist undicht, abgéangig
und mutmaflich mit asbesthaltigen Wellplatten gedeckt. Die Dachentwéasserung der Wagenhalle soll
zukinftig zu einer Entwasserungsmulde auf der westlichen Seite der Halle geleitet werden. Die
Gefache aus Backsteinmauerwerk haben Risse und die Lagerfugen im Ful3bereich sind partiell stark
geschadigt. Die Bestandstore sind zu richten bzw. zu erneuern. Die Fenster sind partiell abgéangig,
eingeschlagen und missen erneuert werden. Optional soll das Gelande mit einem Sicherungszaun (h
2,00 m) eingezaunt werden. Die Geschatzte Dauer der Sanierungsarbeiten tber alle HOAI LPh ca. 24
Monate Die Vergabeunterlagen enthalten Dokumente (Anlage 6), die zur Wahrung der Vertraulichkeit
erst nach Ricksendung des unterschriebenen Vergabedokuments "Vertraulichkeitserklarun g" tber die
Bieterkommunikation, an den Bieter verschickt werden. Diese vertraulichen Dokumente enthalten
wichtige Informationen fiir die Angebotserstellung und sollten vor Einreichung des Angebotes von den
Bietern gesichtet werden.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

63263Neu-Isenburg

Dienstleistung

Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Nein

Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Freie Verhaltniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 60%: 40%

Code Bezeichnung
71000000-8 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbiros und Prifstellen
71320000-7 Planungsleistungen im Bauwesen

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Bestellung
Standard

Nein

Nein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 09.07.2026 10:00
Eroéffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 16.07.2026 10:00:00
Bindefrist 10.08.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 11.08.2026
Ende 31.03.2028
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zahlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt tiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. Uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen mussen bis spatestens 09.07.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung

etc.)_ alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

ﬁoll;e dlieg nicht mdglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
ochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit

Tastatur in den dafir vorgesehenen Formularfeldern). Kdnnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese

auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlie3end mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik

"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefiihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende

Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es mdoglich

ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die

Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)

sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur

ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht

gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsféhigkeit (Fachkunde) miissen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spéater ausfiihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfigung gestellt.

Es gelten ausschlieRlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschéftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrticklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlie3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fur den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollsténdigkeit der ihnen Giberlassenen Unterlagen zu Uiberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstof3en.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der Angebotserstellung die Nutzung von Unterstitzungsleistungen durch Kl-Assistenz, die
Verantwortung fir den gesamten Inhalt eines Angebots beim Bieter liegt. Nachforderungsmdglichkeit en richten sich nach jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Daneben ist der Einsatz von Kl-gestutzten Assistenten (z. B. Bots, automatisierte Protokollierungs- oder Analyse-Tools) in Besprechungen,
Verhandlungen oder vergleichbaren Kommunikationsformaten grundsatzlich nicht zugelassen. Sofern Kl zum Einsatz kommt, sichert der
Verwender zu, dass es sich nicht um eine verbotene oder Hochrisiko-KI im Sinne der Verordnung 2024/1689 uber kinstliche Intelligenz
handelt und alle rechtlichen Anforderungen erfillt sind. Obliegende Prufungs-, Informations- und weiteren Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach dem GeschGehG, dem BSIG, dem Kritis-DachG, der DS-GVO, dem UrhG, dem MarkenG, dem DSA und dem Data Act werden
erfullt.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote miissen das
vollstandig ausgefillte Angebotsschreiben enthalten.



.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

35 Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

3.6  Alle Preise sindin Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

5 Nebenangebote
5.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

54 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 1
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6.2

Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,

- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter
bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.

fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

Unterauftragnehmer

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.

Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Bevorzugte Bewerber

Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 2
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebéude und Tragwerk

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1




a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 5
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Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am ort:
Datum: 17.06.2026

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

Tel.:
Fax:

Frankfurt am Main

+49 6921323300

VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Postanschrift:
60276 Frankfurt am Main

Hausanschrift:
Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 213-03

E-Mail: Vergabestelle@vaf-ffnT,gig069 213-22740

info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de

(55 30, 36 (&0 11, 12, 14, 18 Borneplatz

Oooo®

Vergabeart

Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung m.Teilnahmewettbewerb,

Beschrankte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 16.07.2026

Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am:

10.08.2026

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Trag
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[x] HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
Erlauterungstext der Zuschlagskriterien
O
g

Geschéftsfiihrung:
Kerstin Jerchel
Thomas Raasch
Steffen Geers

Aufsichtsratsvorsitzender:
Stadtrat Wolfgang Siefert

Amtsgericht:
Frankfurt am Main
HRB 40832

Ust-IdNr.:
DE 175749170

Bankverbindung:

Landesbank Hessen-Thuringen
IBAN DE15 5005 0000 0016846107
BIC: HELADEFF
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die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen
AVA-Richtlinie

Individualvertrag

CAD_Richtlinie

ELVOR_NT3_4.3 und ELVOR_NT3 4.4

AAW Kabel-und-Leitungen

Brandschutzordnung

samtliche Unterlagen in der Anlage

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung

Gesamtvergutungsblatt Architekt und Statiker

ausgefullter und unterschriebener Planervertrag

Personliche Referenzen

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 2 von 7
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VGIF

D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

O Unterschriebener Vertrag liber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

[J  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[xX]  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x] Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

[x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

X1  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

g

(|

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

Elektronisch Uber die Vergabeplattform
O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaf Telefon: +49 6921323300
Strae: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax:
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: \ergabestelle@vgt-fim.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zuséatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:
siehe Bekanntmachung

Siehe oben unter C)

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Siehe Bekanntmachung
siehe unter D)

O
I

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.
angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein
O Ja, Angebote sind méglich
O nur fir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
[l nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)
| Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 7
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Nebenangebote
51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

fur die gesamte Leistung

O
O nurfor nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

O unter folgenden weiteren Bedingungen:

] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UvVgO
[ Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Beruicksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berucksichtigt:

Preis und weitere Zuschlagskriterien gemaR Anlage Vordruck HVA L-StB
Gewichtung der Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, welches unter Berlicksichtigung der genann-
A I vitAavianm rinmA VWA liAl+in~aAan MA~NAA~A At An hAAKhAtArn NMionlharAavd AveaiAle
LTI INTILCTHITH Uliu V\II\JIII.UIIUCII IIIQHCGL{IIIL UCTIHI 1TULLHIOLWCTIT T UlINLVVCIL Clicivl i

[ Preis: 60 % Qualitat: 40 %
Siehe Formular ,Erlauterungstext Zuschlagskriterien®

7 Angebote konnen abgegeben werden:
schriftlich,
elektronisch in Textform,

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,

OO&®d

elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
OJ siehe Briefkopf
d Stelle:

Stralle:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 6 von 7
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Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGbermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprufung behaupteter VerstolRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann)

Name:
Stralle:
PLZ/Ort:

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 7 von 7
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Anlage 10.1 - Erlauterungstext der Zuschlagskriterien

Bezeichnung der Leistung:

Projekt Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg (NIWH-21-002-NT35)
Leistung Planungsleistungen Architekt + Statiker

Erlauterungstext der Zuschlagskriterien
In dem vorliegenden Vergabeverfahren erfolgt die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
anhand der folgenden Kiriterien:

1. Preis Gewichtung: 60 %
2. Qualifikation / Erfahrung Gewichtung: 40 %

Die Zuschlagskriterien mit den Unterkriterien und ihre Gewichtung sind in der nachfolgenden
Aufstellung detailliert aufgeschlisselt.

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, welches unter Berlicksichtigung der
genannten Kriterien und Wichtungen insgesamt den hdchsten Punktwert erreicht. Bei Punkt-
gleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Mittelwert aus den Stun-
densatzen fur Planer (Architekt/in, Ingenieur/in auch als Projektleiter/in und Bauleiter/in), Pro-
jektbearbeiter/in und Projektassistent/in gemaf des Planungsvertrags (in € netto).

Die folgend beschriebenen Kriterien und Unterkriterien sowie deren Bewertungsmafstab sind
in einer Wertungsmatrix zusammengefasst. (Anlage 10 - Wertungsmatrix).

1. Preis

Zum Zwecke der preislichen Bewertung zieht der Auftraggeber fur jedes Angebot die ange-
botene Gesamtvergutung (in €, brutto) gemaf Anlagen 4 des Planungsvertrags (Ermittlung
und Summe aus den Anlagen zur Ausschreibung mit bertcksichtigtem Abschlag ODER Zu-
schlag) heran.

Das Kriterium wird mit einer Gewichtung in Hohe von 60 % bewertet

Fur die Angebotswertung wird die Gesamtvergitung (in €, brutto) wie folgt in eine Punk-
teskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

e 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit der niedrigsten Gesamtverglitung.

e 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten
Gesamtvergutung.
¢ Alle Angebote mit dariiber liegenden Gesamtvergiitung erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punktermittlung firr die dazwischen liegende Gesamtvergitung erfolgt Gber eine lineare
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.

2. Qualifikation/Erfahrung
Der AG legt aufgrund der Komplexitat des zu bearbeitenden Projektes besonderen Wert auf
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Anlage 10.1 - Erlauterungstext der Zuschlagskriterien

die Qualifikation und Erfahrung des Biiros /der Bietergemeinschaft, des Projektteams (Pro-
jektleiter/in, Planer/in und Bauleiter/in) fur die zu bewaltigen Aufgaben beim Instandsetzen
des Bestandsgebaudes bzw. das Bauen im Bestand.

Der/die vom AG gewtinschte Planer/in (Architekt/in / Ingenieur/in) plant und steuert das Bau-
vorhaben auch als Projektleiter strategisch und kaufménnisch. Er ist dem AG gegenuber fur
Budgets, Vertrage und Termine verantwortlich.

Als Bauleiter/in ist der/die Planer/in der/die operative Verantwortliche direkt vor Ort auf der
Baustelle. Er Gberwacht die tatsachliche Ausfiihrung, die Qualitat der Arbeit und die Sicherheit
der Gewerke.

Bei dem vorliegenden Projekt wird das mit der Ausfiihrung des Auftrags befasste Projektteam
erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausfiihrung haben. Vor diesem Hintergrund
hat der Bieter den fiir die Position des/der Planers/in (als Architekt/in / Ingenieur/in auch als
Projektleiters/in und Bauleiter/in) vorgesehenen Mitarbeiter/in im Angebot verbindlich zu be-
nennen und die Berufsqualifikation und Berufserfahrung darzulegen. Ferner sind fur diese/n
Mitarbeiter/in persdnliche Referenzen aus vergleichbaren Projekten (Schwerpunkt Sanierung
bzw. Restauration von Bauwerken) anzugeben.

Fur die Bewertung der Qualifikation und der Erfahrung werden nachfolgende Unterkriterien
sowie Gewichtungen herangezogen:

¢ Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in Gewichtung: 3,0 %
e Berufserfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in Gewichtung: 7,5 %
e Erfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in

Projekten mit Baukosten in H6he von min. 5 Mio. Gewichtung: 7,5 %
o Berufsqualifikation des/der stellvertretenden Architekten/in

/ Ingenieur/in Gewichtung: 2,0 %
o Berufserfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in

/ Ingenieur/in Gewichtung: 5,0 %

e Erfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in

/ Ingenieur/in mit Projekten mit Baukosten in Hohe

von min. 5 Mio. Gewichtung: 5,0 %
o Projektreferenzen des Projektteams Gewichtung: 10 %

Die Beurteilung der Unterkriterien erfolgt mithilfe von einem Punktevergabesystem.
Die Punkteverteilung ist wie folgt definiert:

¢ Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in:
o Ein Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in wird vorausgesetzt.® 2
o Bachelor-Abschluss!: 5 Punkteo Master- / Diplomabschluss®: 10 Punkte

! Akzeptiert werden auch vergleichbare / gleichwertige Abschliisse auf européischer Ebene.

2 Mindestanforderung. Bei Nicht Erflillung dieser Voraussetzung wird das Angebot nicht gewertet.

2/3
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Anlage 10.1 - Erlauterungstext der Zuschlagskriterien

¢ Berufserfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in Sanierung von Stahlskelett-
Backstein Industriegeb&auden:
0 Vorausgesetzt werden mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Baulei-
ter?
0 2-5Jahre: 5 Punkte
o >5Jahre: 10 Punkte

e Erfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in Projekten mit Baukosten in Héhe
von min. 5 Mio.
0 Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit mind. einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten?
0 1-2 Projekte: 5 Punkte
0 > 2 Projekte: 10 Punkte

e Berufsqualifikation des stellvertretenden Architekten/in / Ingenieurs/in:
o Ein Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in wird vorausgesetzt? 2,
o Bachelor-Abschluss!: 5 Punkte
0 Master- / Diplomabschluss!: 10 Punkte

e Berufserfahrung des/der stellvertretenden des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in
Sanierung von Stahlskelett-Backstein Industriebau:
0 Vorausgesetzt werden mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Baulei-
ter/in?
0 2-5Jahre: 5 Punkte
o > 5 Jahre: 10 Punkte

e Erfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in / Ingenieurs/in in  Projekten  mit
Baukosten in H6he von min. 5 Mio.

0 Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit mind. einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten?

0 1-2 Projekte: 5 Punkte

0 > 2 Projekte: 10 Punkte

e Projektreferenzen des Projektteams. Die Bewertung dieses Punktes erfolgt kumulierend.
Hat das Team Erfahrungen mit Projekten in mehreren der benannten Bereiche, werden
die jeweiligen Punkte addiert.

o0 Sanierung (Architektur + Statik) von Stahlskelett-Backstein Industrie-Hallen
um 1900: 1 Projekt: 1 Punkt, mehr als 1 Projekt: 2 Punkte

Bauen im laufenden Betrieb: 1 Punkt

Entwasserung (Rigole, Sickergraben) im Wasserschutzgebiet: 1 Punkt

Entsorgung von Asbesthaltigen Baustoffen: 1 Punkt

Errichtung Sicherungszaunanlage > 2,00 m Hohe: 1 Punkt

Fassadenbegrinung: 1 Punkt

©O 0O O 0 O
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Seite 1 von 2

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

Sani erung Wagenhal | e Neu-1senburg - Pl anerl ei s
Cebdude und Tragwerk

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

VG- 127/ 26

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014,
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang | Uber restriktive MalRnahmen angesichts Handlungen

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit,

Souveranitat und Unabhéangigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen

Bezeichnung, Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft

Nachunternehmer / Eignungsverleiher

Nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehort / gehdren nicht zu den
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender

Vorschriften aufweisen;

dass wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften

gehdren und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person, Organisation
oder Einrichtung, die sich unter offentlicher Kontrolle oder zu tber 50 % in offentlicher Inhaberschaft
befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf
Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche

wirtschaftliche Beziehungen unterhélt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au3erhalb der Union niedergelassen ist
und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgefiihrten

Organisation gehalten werden, oder

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der
nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Seite 2 von 2

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:
OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren
Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefiihrten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder

unter der Kontrolle der dort aufgefihrten Personen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269
Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu bericksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine

Mehrheitsbeteiligung an dieser.)

, den
Ort Datum

Unterschrift

(Elektronische Ubermittlung: Diese Erkléarung ist unter Angabe des Namens der erklarenden Person ohne Unterschrift giiltig,

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.)

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Geb&ude und Tragwerk

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 1



Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

X+ Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personenschéaden in Hohe von mindestens 5.000.000,00 €* und fur sonstige Schaden (Sach-

und Vermoégensschaden) in Hohe von mindestens 1.250.000,00 €* abschlielZen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

habe(n).
1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 3
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Angabe dertechnischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte

zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

Berufsqual i fikation des/der Architekten/in /

I ngeni eurs/in und auch des Stellvertreters:

- Abschluss als Architekt/in, Bauingenjeur/in
- mnd. 2 Jahre Berufserfahrung als Prioj ekt -
und Baul eiter in Sanierung von Stahl skl ett -
Backstei n | ndustri egebauden
- Vorausgesetzt wird die Erfahrung| als
Projekt- und Bauleiter/in mt einem
Projekt von mnd. 5 Mo. Baukosten

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens

[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4
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Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in und auch des Stellvertreters:
- Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in 
- mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Bauleiter in Sanierung von Stahlskelett-
Backstein Industriegebäuden
- Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten




[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.
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Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Geb&ude und Tragwerk

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2

32



.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Geb&ude und Tragwerk

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

" / "
VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Tragwerk

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab en u m m er: VG F 1 2 7/2 6 Sanierung Neu-Isenburg - Plar Gebaude und Tragwerk

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und TragwerK

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/hinweisgebe-system/).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Gesamtvergitung NIWH Wagenhalle Neu-Isenburg, Planerleistungen gem. HOAI 88 33 -36

Nach HOAI § 35 - Honorarzone |, von-Satz
Geschétzter Kostenrahmen gemag Vertrag § 4
Bitte Gelb unterlegte Felder ausfillen

Anlage Architektenplanung

Gesamthonorar
(1) Honorar fur Leistungen Gesamt
Das Honorar der beauftragten Leistungen aller Stufen wird vereinbart mit Summe
Stufe 1 40.583 €
aus LPH 1 Grundlagenermittlung 3.006 €|
Grundleistungen 3.006 €|
besondere Leistungen
aus LPH 2 Vorplanung 10.522 €|
Grundleistungen 10.522 €|
2.03 Aufstellen einer vertiefenden Kostenschatzung besondere Leistungen
aus LPH 3 Entwurfsplanung 22.546 €
Grundleistungen 22.546 €
3.02 Fortschreiben der vertiefenden Kostenschéatzung besondere Leistungen
aus LPH 4 Genehmigungsplanung 4.509 €|
Grundleistungen 4.509 €|
4.02 Erlangung behérdlicher Zustimmung im Einzelfall besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
Stufe 2 58.620 €
aus LPH 5 Ausfihrunugsplanung 37.577 €
Grundleistungen 37.577 €
5.02 Prifen und anerkennen von Pléanen Dritter... besondere Leistungen
aus LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 15.031 €]
Grundleistungen 15.031 €]
besondere Leistungen
aus LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 6.012 €|
Grundleistungen 6.012 €|
besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
Stufe 3 51.104 €
LPH 8 Objektiiberwachung,
aus Bauuberwachung und Dokumentation 48.098 €
/Bauoberleitung
Grundleistungen 48.098 €|
8.01 verantwortlicher Bauleiter, auch nach Landesrecht Gber GL hinausgehen besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
aus LPH 9 Objektbetreuung 3.006 €
Grundleistungen 3.006 €|
9.01 Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist| besondere Leistungen
(2) Gesamtvergitung Netto|
O Abschlag ODER
O Zuschlag in Hohe von %
(3) Gesamtvergitung inklusive Abschlag oder Zuschlag Netto|
Nebenkosten zu den Stufen 1 - 3 in Hohe von__3 %
Gesamtvergitung inklusive Abschlag oder Zuschlag, inklusive Nebenkosten
Umsatzsteuer 19 v.H.
Brutto
Gesamtvergitung mit berticksichtigtem Abschlag ODER Zuschlag

260611_Gesamtvergitung_NIWH_Architekt.xIsx
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Gesamtvergltung NIWH Wagenhalle Neu-Isenburg, Tragwerksplanung gem. HOAI §8 50 -52

Nach HOAI § 50 - Honorarzone II, von-Satz
Geschatzter Kostenrahmen geman Vertrag § 4
Bitte Gelb unterlegte Felder ausfillen

Gesamthonorar
(1) Honorar fir Leistungen Gesamt
Das Honorar der beauftragten Leistungen aller Stufen wird vereinbart mit Summe|
Stufe 1 29.142 €|
aus| LPH 1 Grundlagenermittiung 1.507 €
Grundleistungen 1.507 €
besondere Leistungen
aus| LPH 2 Vorplanung 5.024 €
Grundleistungen 5.024 €
2.02 Aufstellen eines Lastenplans besondere Leistungen
aus| LPH 3 Entwurfsplanung 7.537 €
Grundleistungen 7.537 €
3.01 Berechnung wesendlich tragender Bauteile| besondere Leistungen
3.03 Mehraufwand bei Sonderbauteilen| besondere Leistungen
aus| LPH 4 Genehmigungsplanung 15.074 €
Grundleistungen 15.074 €
4.02 statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrenden Konstruktionen besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
Stufe 2 21.103 €]
aus| LPH 5 Ausfuhrunugsplanung 20.099 €
Grundleistungen 20.099 €]
5.01 Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im Stahl und Holzbau besondere Leistungen
5.02 Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieflich Sticklisten,... besondere Leistungen
aus| LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 1.004 €
Grundleistungen 1.004 €

6.02 Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks|

besondere Leistungen

aus| LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe - €
Grundleistungen
besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
Stufe 3 - €
LPH 8 Objektuberwachung,
aus| Bauuberwachung und Dokumentation - €
/Bauoberleitung
Grundleistungen
8.01 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks| besondere Leistungen
8.02 Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe besondere Leistungen
8.03 Kontrolle und Gutepriifung der Betonherstellung und -verarbeitung besondere Leistungen
Mitzuverarbeitende Bausubstanz in Hohe von %
aus| LPH 9 Objektbetreuung - €

Grundleistungen

9.01 Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung

besondere Leistungen

(2) Gesamtvergitung Netto|
o Abschlag ODER

o Z2uschlag in Hohe von %

(3) Gesamtvergiitung inklusive Abschlag oder Zuschlag Netto|

Nebenkosten zu den Stufen 1 - 3 in Hohe von_3 %

Gesamtvergltung inklusive Abschlag oder Zuschlag, inklusive Nebenkosten

Umsatzsteuer 19 v.H.

Brutto

Gesamtvergutung mit berticksichtigtem Abschlag ODER Zuschlag
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Bezeichnung der Leistung:

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Tragwerk

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Namen des Unternehmens
oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Bezeichnung der Leistung

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Tragwerk

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



Vertragsbedingungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am
Main mbH

far die Ausfihrung von
Architekten- und Ingenieurleistungen

Stand 01.05.2021
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Praambel
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Praambel

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fur Vertrage tber die Ausfiihrung von Architekten-
und Ingenieurleistungen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, als kommunales Verkehrs- und Infrastrukturunter-
nehmen der Stadt Frankfurt am Main, versteht sich als moderner, serviceorientierter Dienstleister des Offentlichen
Personennahverkehrs (OPNV).

Dies erfordert auch bei der Planung und Errichtung von Anlagen und Geb&uden eine Ausrichtung auf wesentliche
Grundziele des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung die nachfolgend naher defi-
nierten Ziele des Auftraggebers zu beriicksichtigen:

a. Wirtschaftlichkeit — Die zu planenden Objekte oder Anlagen sind in jeder Hinsicht wirtschaftlich zu opti-
mieren. Dies gilt sowohl fur die Erstellung, den Unterhalt, das Betreiben als auch fir die Bewirtschaftung.
Bei Umbau, Sanierung oder Renovierung darf das Betreiben der Anlagen nicht erschwert werden und
ist, wo maglich, zu erleichtern.

b. Qualitdt — Die zu planenden Objekte oder Anlagen miissen sowohl in Funktion als auch Gestaltung sehr
hohen Anspriichen geniigen. Im Mittelpunkt steht hier die Nutzer- bzw. Kundenzufriedenheit. Hierbei
muss der Auftraggeber sowohl als dynamisches und modernes als auch zuverlassiges Verkehrsunter-
nehmen dargestellt werden.

c. Termingerechtigkeit — Die jeweils vereinbarten Termine sind fur den Auftragnehmer bindend und fiir den
Auftraggeber von hoher Wichtigkeit. Sdmtliche Projektablaufe sind daher darauf auszurichten, dass Pla-
nung und Umsetzung des Objekts in den vorgesehenen Zeitraumen mdoglich ist.

d. Ganzheitlichkeit — Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen an das zu erstellende Objekt wahrend des
Planungs- und Bauprozesses miteinander in Einklang zu bringen. Sollten Zielkonflikte fir den Auftrag-
nehmer erkennbar werden, sind diese unverziiglich unter Darlegung alternativer Losungswege mit dem
Auftraggeber abzustimmen und einer Entscheidung zuzufiihren.
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11

1.2

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

Vertragsgrundlagen

Fur die vom Auftragnehmer tibernommenen Architekten- oder Ingenieurleistungen gelten auch:

1.1.1 ein etwaiges Verhandlungsprotokoll,

1.1.2 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Architekten- und
Ingenieurleistungen nebst Anlagen 1 bis 2,

1.1.3 die anerkannten Regeln der Technik,

1.1.4 die Hessische Bauordnung (HBO), das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung tber den Bau
und Betrieb der StralRenbahnen (BOStrab) und die Vorschriften und Empfehlungen des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie alle bei Planung und Bau anzuwendenden
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen, jeweils in der im Zeitpunkt der
Abnahme der Leistungen geltenden Fassung,

1.15 die gesetzlichen Bestimmungen des offentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden
Fassung (GWB, VgV, SektVO, LHO, HVA — B StB, HVA — L-StB),

1.1.6 die VGF spezifischen Planungsnormalien,
1.1.7 die Honorarordnung fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI),

1.1.8 das Burgerliche Gesetzbuch (BGB).

Allgemeine  Geschafts- und Zahlungsbedingungen des  Auftragnehmers werden nicht
Vertragsbestandteil.

Art und Umfang der Leistungen

Art und Umfang der vom Auftragnehmer Gbernommenen Leistungsverpflichtung ergeben sich u. a. auch
aus den vorstehend ndher bezeichneten Vertragsbestandteilen und den in diesen Allgemeinen Vertrags-
bedingungen enthaltenen Vorschriften.

Auftrédge werden durch den Auftraggeber grundsatzlich in Textform gem. § 126 b BGB erteilt soweit in
diesen Vertragsbedingungen nicht eine andere Form vorgesehen ist. Sofern in Ausnahmeféllen ein Auftrag
mundlich erteilt wird, ist er nur verbindlich, wenn der Auftrag durch ein férmliches Auftragsschreiben des
Auftraggebers in Textform gem. § 126 b BGB bestatigt wird.

Der Auftragnehmer schuldet sdmtliche Teilleistungen, die zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlich sind, unabhéngig davon, ob sie in den Anlagen der HOAI gesondert aufgefihrt werden und in
der HOAI als Leistungen oder besondere Leistungen enthalten sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag tbertragenen Leistungen nach den be-
hordlichen Vorschriften zu erbringen. Bei der Planung und Ausfiihrung der Bauleistung hat der Auftragneh-
mer die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die von Seiten des Auftragnehmers zu erbringen-
den Leistungen missen ferner den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Grundsétzen der
Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich des spéateren Betriebes der baulichen Anlage, entsprechen. Die Leis-
tungsanforderungen an den Auftragnehmer werden dabei durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.
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2.5.

2.6.

2.7.

3

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Anweisungen des Auftraggebers hinsichtlich der weiteren Leis-
tungserbringung zu beachten und seine weiteren Leistungen darauf aufzubauen. Die damit festgelegten
Lésungen sind Grundlage fir die weiteren Leistungen des Auftragnehmers.

Bei der Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer die Vorgaben der Genehmigungsbehdérden zu bericksich-
tigen und, soweit vom Auftraggeber gewollt, in die Planung zu iibernehmen. Werden dadurch Anderungen
der — auch ggf. von dem Auftraggeber freigegeben — VVorplanungsergebnisse erforderlich, wird der Auftrag-
geber diese umsetzen.

Eine wesentliche Leistungspflicht des Auftragnehmers besteht - unabhangig von vorstehender Ziff. 2.3 -
zudem in der Verpflichtung zur Ubergabe samtlicher Dokumentations- und Planungsunterlagen, insbeson-
dere der Bestandsplanung fur die von ihm erbrachten Leistungen. Die Erfullung dieser Verpflichtung ist
Voraussetzung fur die Abnahmefahigkeit der Leistung des Auftragnehmers.

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat bei seiner Leistungserbringung die nachfolgend néher definierten Pflichten zu beriicksich-

tigen:

3.1. Allgemeine Ausfiihrungspflichten

3.1.1. Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung auszufihren. Dabei hat er die gesetzli-

chen Vorschriften und behérdlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat insbesondere allen Unfallver-
hitungs-, Schutz-, Sicherheits-, Giter-, Bau- und sonstigen fiir die Beschaffenheit und Nutzung maf3-
geblichen Vorschriften, Richtlinien und Normen zu entsprechen und die vereinbarten technischen Da-
ten einzuhalten. Er hat weiterhin eventuelle Vorgaben des Zuwendungsgebers zwingend einzuhalten.

3.1.2. Im Rahmen der tbernommenen Leistungsverpflichtungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von

dem Auftraggeber in dem Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele zu verfolgen. Das
vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwi-
schen den Parteien festgelegten und von dem Auftraggeber freigegebenen Planungsergebnissen be-
stimmt.

3.1.3. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die in der PrAambel genannten

Grundziele des Auftraggebers hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmal3-
nahmen zu bericksichtigen.

3.1.4. Eine etwaige Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe durch den Auftraggeber vor Abnahme der

Leistungen befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir die Mangelfreiheit seiner
Leistungen.

3.1.5. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm

Ubertragenen Leistungen verpflichtet. Er hat den Auftraggeber insbesondere unverziglich Gber Um-
sténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen am Bau Beteiligte oder sonstige Dritte erge-
ben konnten.

3.1.6. Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninte-

ressen vertreten.
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3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Der Auftragnehmer hat jederzeit die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten, den Auftraggeber hin-
sichtlich seiner baulichen Vorstellungen zu beraten und Durchfiihrungsvorschlage auf der Grundlage
des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Vorstellungen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer frihzeitig hinzuweisen.

Der Auftraggeber stellt an die Leistungen des Auftragnehmers und an das vertragsgegenstandliche
Objekt die in den einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien beschriebenen Anforderungen, die
vom Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung zur Erzielung des von ihm geschuldeten Erfolgs
zu bertcksichtigen sind.

Die von dem Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen mussen den ortlichen Verhaltnissen Rech-
nung tragen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort von den gegebenen Verhaltnissen zu tberzeugen.
Hierin eingeschlossen ist auch die ggf. erforderliche Uberpriifung von Anschluss- und Nachbarbau-
werken.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausfiihrung der ihm beauftragten Leistungen nicht vorzu-
preschen. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen erst dann ausftih-
ren wird, wenn diese nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfihrung des Bauwerks oder der
Aul3enanlage auch tatsachlich erforderlich sind. Hiervon unberihrt bleibt jedoch die Verpflichtung des
Auftragnehmers, die ihm Ubertragenen Leistungen vollstédndig auszufiihren. D. h. der Auftragnehmer
ist nicht berechtigt, Leistungen, die er vertraglich schuldet, welche jedoch nicht zwingend erforderlich
sind, um die Planung oder Ausfiihrung des Bauwerks oder der Auf3enanlage zu realisieren, nicht aus-
zufuhren oder entfallen zu lassen.

3.2. Anforderungen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Der Auftragnehmer muss bzgl. Anzahl und Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie bzgl. seiner rdumli-
chen und technischen Ausstattung uneingeschrankt und zu jeder Zeit zur ordnungsgemafen Leis-
tungserbringung in der Lage sein. Sollten diese Bedingungen nicht vollumfanglich gegeben sein, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich darauf hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat die Qualifikation seiner Mitarbeiter und etwaiger von ihm beauftragter Nachun-
ternehmer bzgl. der Projektanforderungen zu gewahrleisten und fortlaufend auf dem neuesten Stand
zu halten. Dem Auftraggeber ist dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer sichert mit Ver-
tragsschluss zu, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer tber die nétige Qualifi-
kation verfiigen, um diejenigen Leistungen zu erbringen, die zur Erreichung der Vertragsziele erforder-
lich sind. Ferner sichert der Auftragnehmer mit Vertragsschluss auch zu, dass er Uber die nétige Qua-
lifikation verfigt, um vom Auftraggeber begehrte geanderte und/oder zusatzliche Leistungen auszu-
fuhren, soweit diese mit dem vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben, den vereinbarten Vertragszielen
und dem Auftragnehmer tbertragenen Leistungsbild in Zusammenhang stehen.

Soweit im Vertrag explizit ein Projektteam fir die Erbringung der auftragnehmerseits geschuldeten
Leistungen benannt ist, hat der Auftragnehmer seine Leistungen im Wesentlichen nur durch das be-
nannte Projektteam zu erbringen. Mitglieder des Projektteams dirfen nur durch Mitarbeiter mit min-
destens gleicher Qualifikation und, nach Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem
Grund verweigern darf, ersetzt werden. Mal3gebend fiir die Vergleichbarkeit der Qualifikation sind ne-
ben der Ausbildung auch die einschlagige Berufserfahrung und die Referenzprojekte der jeweiligen
Personen. Das Projektteam hat in dem erforderlichen Umfang vor Ort prasent zu sein. Der Auftrag-
nehmer darf die ihm tbertragenen Leistungen (auch teilweise) nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers Dritten tibertragen.
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3.2.4.

Der Auftragnehmer wird zur Ausfilhrung des Vertrages ausschliel3lich sozialversichertes Personal ein-
setzen, sofern die jeweilige Tatigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Der Auftraggeber hat das Recht,
dies zu prifen. Auf Verlangen des Auftraggebers Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die
hierfur erforderlichen Nachweise.

3.3.  Vom Auftragnehmer zu beriicksichtigende Richtlinien, Datenaustausch

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Fur den Datenaustausch gilt: Dem Auftraggeber darf bei der Datenliibernahme keinerlei Nachbearbei-
tungsaufwand durch Anpassungen an seine Systeme entstehen. Alle beauftragten Darstellungsmittel
sind auf EDV-Systemen zu erbringen und dem Auftraggeber systemgerecht, ohne zusétzliche Berech-
nung, standig aktuell zur Verfigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist insofern verpflichtet, sich bei
Zweifeln in Bezug auf die jeweilige Systemkompatibilitdt der zu Gbermittelnden Dateiformate mit dem
Auftraggeber abzustimmen und sich nach dessen Vorgaben zu richten.

Die in den CAD- und AVA-Richtlinien (Anlagen 1 und 2 dieser Vertragsbedingungen) angegebenen
Soft- und Hardwarevoraussetzungen sind bindend. Die vorgenannten Richtlinien sind durch den Auf-
tragnehmer bei der Erfillung seiner Leistungen zu beachten.

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Beteiligten

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und
sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine Darstellung des Sachverhalts und
einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten.

Der Auftragnehmer hat die fur die Projektabwicklung erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers
insoweit rechtzeitig herbeizufiihren, dass die Entscheidungsprozesse des Auftraggebers unter Beach-
tung der vertraglich vorgesehenen Termine sowie der benétigten Priifzeiten erméglicht werden, ohne
den Projektablauf zu behindern. Der Auftragnehmer hat dabei — soweit nicht anderweitig festgelegt —
insbesondere die folgenden vom Auftraggeber mindestens bendtigten Zeitrdume zu berticksichtigen:

- Prifung der einzelnen Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Sinne der
HOAI durch den Auftraggeber: jeweils 2 Wochen

- Prifung der Ausfiihrungsplanung durch den Prifingenieur: 3 Wochen

- Vereinfachte Planungsgenehmigung durch die Technische Aufsichtsbehdrde: bis zu 8 Wochen

- Beschlussdauer zum Planfeststellungsverfahren durch das Regierungsprésidium Darmstadt: bis
zu 12 Monate

- Baugenehmigung nach Antragsannahme der Bauaufsichtsbehérde, je nach Gebaudeklasse: bis
zu 9 Monate

- Prifung der Werk- und Montageplanung der ausfihrenden Firmen durch den Auftragnehmer /
Planer: 2 Wochen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Erforderlichkeit der Beauftragung von weiteren Planern
und / oder Gutachtern rechtzeitig mitzuteilen und kann hierzu Vorschlage fiir geeignete Planer / Gut-
achter unterbreiten. Werden dem Auftragnehmer nicht sédmtliche zur Durchfiihrung der Bauvorberei-
tung notwendigen Planungsleistungen ubertragen, so hat er dem Auftraggeber ebenfalls Vorschlage
fur die Einschaltung entsprechend kompetenter Personen (Architekten / Ingenieure / Fachplaner/ Gut-
achter) zu unterbreiten. Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber dabei auch zum notwendigen Um-
fang der weiteren Beauftragung und wirkt an der Erstellung der erforderlichen Leistungsbeschreibun-
gen mit. Die endgultige Auswahl und Beauftragung einzubeziehender Planer und / oder Gutachter
erfolgt durch den Auftraggeber.

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Halt er
diese fur falsch oder unzweckmafiig, hat er den Auftraggeber unverziglich schriftlich und begriindet
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage, mit denen die vom Auftraggeber verfolgten Vertragsziele
so weitgehend wie mdglich erreicht werden, zu unterbreiten.

Anordnungen, Informationen und Vorleistungen des Auftraggebers sowie Vorleistungen der von dem
Auftraggeber beauftragten weiteren Planer und Gutachter hat der Auftragnehmer sorgféltig zu prifen
und den Auftraggeber ausdriicklich auf darin etwaig enthaltene Fehler oder Liicken, soweit diese fur
den Auftragnehmer erkennbar sind, hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seine Planung im Hinblick auf weitere am Projekt beteiligte Planungen bzw.
Fachplanungen und Gutachterleistungen so zu koordinieren, dass sie sich in die Gesamtplanung ein-
fuagen. Auf die technischen und konstruktiven Anforderungen der Leistungen am Projekt beteiligter
Dritter hat der Auftragnehmer auch bei seiner Leistung Rucksicht zu nehmen.

Die Gesamtkoordinierung der Planung des Objekts mit Planungs- und Gutachterleistungen Dritter ob-
liegt dem fur die Ubergeordnete Planung zustandigen Auftragnehmer. Er hat dafiir zu sorgen, dass
solche Dritten ihre Leistungen maglichst konfliktfrei in die Gesamtleistung integrieren und hat mit ihnen
die Terminplanung zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den zeitlichen Leistungsabruf
und die Koordinierung der Leistungen weiterer Fachplaner und Gutachter fir den Auftraggeber wei-
sungsberechtigt.

Soweit Widerspriiche zwischen den Planen und Berechnungen des Auftragnehmers und den ihm von
den bauausfiihrenden Unternehmen vorzulegenden Konstruktions- bzw. Werk- und Montageplanen
bestehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf diese Abweichungen schriftlich hin-
zuweisen. Der Auftragnehmer ist gegenuber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung hin-
sichtlich aller die Durchfiihrung seiner Aufgaben betreffenden wesentlichen Angelegenheiten verpflich-
tet.

3.5. Unterrichtungspflichten des Auftragnehmers

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmafiig (mindestens monatlich) unaufgefordert und dar-
Uber hinaus auf entsprechendes Verlangen, Giber den Projektfortschritt zu unterrichten, insbesondere
bei etwaigen Abweichungen von den Vertragszielen, unverziglich nach Kenntniserlangung.

Der Auftragnehmer hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem Auftraggeber, anderen Projektbe-
teiligten und Behérden schriftlich niederzulegen und dem Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit
(spéatestens nach 3 Werktagen) zuzuleiten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem von dem
Auftraggeber gewiinschten Umfang Korrespondenz durch Ubersendung von Kopien zur Verfiigung zu
stellen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages)
Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewahren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber schriftlich
Uber alle bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Diese
Pflicht besteht auch noch nach Abschluss des Bauvorhabens.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber umfassend Uber die erforderlichen Genehmigun-
gen, Prifungen und Abnahmen zu unterrichten und ihn unverziglich zu informieren, falls Hindernisse
oder Verzégerungen auftreten, die sich moglicherweise kosten- und / oder terminmafig auswirken.
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3.6. Besondere Hinweise fir einzelne Leistungsphasen

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Der Auftragnehmer prift die drtlichen Gegebenheiten vor sowie wahrend der Ausfiihrung seiner Leis-
tungen. Dabei hat er auch zu priifen, ob ggf. Beweissicherungsverfahren vor Beginn bzw. wahrend der
Ausfihrung von Baumal3nahmen durchzufiihren sind und den Auftraggeber auf deren Erforderlichkeit
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer ist in den jeweiligen Leistungsphasen zur Kostenermittlung nach der bei Vertrags-
schluss geltenden DIN 276 und der AVA-Richtlinie (Anlage 2) sowie zur Kostenkontrolle durch Ver-
gleich der im jeweiligen Planungsstadium ermittelten Kosten mit den von dem Auftraggeber gebilligten,
gegebenenfalls im Einvernehmen fortgeschriebenen Kosten, verpflichtet. Diese Leistung beinhaltet
eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Verdnderungen, insbeson-
dere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der Auftragnehmer hat die jeweili-
gen Vergleiche der Ausschreibungsergebnisse mit seinen friheren Kostenermittlungen sukzessive
nach den Ausschreibungsergebnissen fir die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der
Angebote) zu erstellen, seine Kostenermittlung jeweils fortzuschreiben und diese Fortschreibung zu
dokumentieren. Zur Kostenermittlung bzw. Kostenkontrolle gehdrt im Zweifel auch die Zusammenstel-
lung und Koordination der zum Leistungsbereich des Auftragnehmers gehdrenden Leistungsanteile.
Werden Kostensteigerungen gegeniiber den vom Auftraggeber gebilligten Kosten erkennbar, so ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hiertiber unverziglich schriftlich zu informieren und
mdoglichst Vorschlage zur Kosteneinsparung unter — soweit méglich — gleichzeitiger Einhaltung der
Vertragsziele zu unterbreiten.

Die fur die Baudurchfihrung erforderliche Ausfiihrungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig
zu erstellen, dass der mit den ausfihrenden Firmen vereinbarte Bauablauf nicht behindert wird.

3.7. Besondere Hinweise fiir die Vorbereitung der Vergabe

3.7.1.

3.7.2.

Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind einschlief3lich Planvor-
gaben so vollstandig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschdpfende Leistungs-
verzeichnisse aufgestellt werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Vorgaben zwingend ein-
zuhalten:

Die Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs der Vergabe und Ausfihrung von Bauleistungen
im Strafl3en- und Briickenbau (HVA B-StB) sowie unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs fur die Vergabe und Ausfiihrung von Lieferungen
und Leistungen im Straf3en- und Briickenbau (HVA L-StB) zu erstellen. Die Leistungen sind vom Auf-
tragnehmer so auszufiihren, dass das fur den Auftraggeber einschlagige Vergaberecht eingehalten
wird.

Bei der Erstellung unter Beachtung des HVA B-StB sind vom Auftragnehmer grundsatzlich die Stan-
dartleistungstexte des Standartleistungskataloges fiir den StrafRen- und Briickenbau (STLK) fir die
Positionsbeschreibung zu verwenden. Positionen, welche nicht mittels Standartleistungstexten be-
schrieben werden kénnen, sind im Sinne des STLK als ,Freie Texte" zu formulieren.

Der Auftragnehmer hat danach folgende Vorgehensweise einzuhalten:
1.Verwendung des STLK fir Positionen des Stral3en— und Briickenbaus,

2. Verwendung des STLB-Bau fir alle anderen Positionen, sofern dies mdglich ist,
3. Im Ubrigen Verwendung von Freien Texten im Sinne des STLK
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Die Verwendung von Freien Texten nach Punkt 3 ist durch den Auftragnehmer nur dann vorzunehmen,
wenn gesetzliche oder normative Vorgaben zwingend einzuhalten sind und / oder zusatzliche Ergén-
zungen aufgrund VGF-spezifischer Anforderungen vorgenommen werden miissen. Der Auftragneh-
mer hat bei der Positionsbeschreibung mittels Freier Texte darauf hinzuweisen und dies entsprechend
mit einer Begriindung in einer Ubersichtstabelle zum jeweiligen Leistungsverzeichnis einzutragen.

Sofern der Auftragnehmer von den Vorgaben des HVA abweicht, hat er dies schriftlich zu begriinden
und zu dokumentieren.

3.8. Besondere Hinweise fir die Objektiiberwachung

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Bei der Objektiiberwachung ist der Auftragnehmer u. a. verpflichtet, die Ausfilhrung der Leistungen
der bauausfilhrenden Unternehmen auf ihre PflichtgemaRheit, insbesondere auf lhre Ubereinstim-
mung mit den offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Ausfiihrungsunterlagen, ver-
traglichen Vereinbarungen und anerkannten Regeln der Technik zu Giberwachen. Der Auftragnehmer
ist berechtigt, in technischer Hinsicht Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfiihrung
der beauftragten Bau- oder Lieferleistungen notwendig sind. Die Anordnungen sind méglichst dem von
dem beauftragten Unternehmen zur Leitung der Ausfihrung bestellten Vertreter zu erteilen. Eine Be-
fugnis zu den Auftraggeber rechtsgeschaftlich bindenden Anordnungen gegentiber Dritten, insbeson-
dere solchen mit Kostenfolgen fur den Auftraggeber, besteht demgegentiber nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Uberwachungstéatigkeit so einzurichten, dass eine Kontrolle
der Leistungen der bauausfiihrenden Unternehmen — insbesondere bei generell schadensgeneigten
Bauleistungen und bei solchen Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht
mehr ohne weiteres zuganglich sind — gewahrleistet ist. Die Anzahl der Baustellenkontrollen, der Ein-
satz von Baulberwachungspersonal und dessen Qualifikation hat der Auftragnehmer am Schwierig-
keitsgrad sowie am notwendigen Koordinationsaufwand der gestellten Bauaufgabe auszurichten.

Wenn nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer ein gebundenes und seitennummeriertes Bau-
tagebuch zu fihren. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt auch fotographisch so zu dokumentie-
ren, dass der gesamte Bauablauf nach Fertigstellung des Bauvorhabens umfassend nachvollzogen
werden kann. Dabei muss die Dokumentation durch den Auftragnehmer insbesondere so gefiihrt wer-
den, dass auch Anspriiche Dritter im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben gepruft werden kénnen.

Der Auftragnehmer veranlasst die Mal3hahmen, die fir die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
auf der Baustelle und das Zusammenwirken der vom Auftraggeber beauftragten ausfilhrenden Unter-
nehmen zweckdienlich sind. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen fir die Durchfihrung des Bauvorhabens rechtzeitig beschafft werden, soweit nicht
andere am Bauvorhaben Beteiligte hiermit beauftragt sind. Uber den Auftragsumfang solcher anderen
am Bauvorhaben Beteiligten hat sich der Antragnehmer erforderlichenfalls durch Nachfrage beim Auf-
traggeber selbsténdig und proaktiv zu informieren.

Sind die vom Auftragnehmer fiir die Objektiiberwachung eingesetzten Mitarbeiter den Anforderungen
nicht gewachsen und ist das Vertragsziel deshalb gefahrdet, so kann der Auftraggeber nach Abmah-
nung vom Auftragnehmer verlangen, das als ungeeignet erkannte Personal durch geeignetes Personal
zu ersetzen.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers zur Mitwirkung an Abnahmen verpflichtet; er
hat den Auftraggeber zu beraten. Formliche Abnahmen hat der Auftragnehmer vorzubereiten, insbe-
sondere die Beteiligten zum Abnahmetermin (vgl. 8 12 Nr. 4 VOB/B) zu laden und Leistungsfeststel-
lungen hinsichtlich etwaiger bestehender Mangel und / oder Restleistungen durch Begehung zu treffen.
Uber das Ergebnis der Abnahme hat der Auftragnehmer ein schriftliches Protokoll vorzubereiten. Der
Auftragnehmer wird an den Abnahmebegehungen mit den ausfiihrenden Firmen teilnehmen und die
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Abnahmebegehung protokollieren. Die Erklarung der rechtsgeschéftlichen Abnahme gegeniiber den
bauausfiihrenden Firmen behalt sich der Auftraggeber ausdriicklich selbst vor. Hierzu ist der Auftrag-
nehmer nicht berechtigt.

3.8.7. Sollte der Auftraggeber die Abnahme der Leistungen eines bauausfilhrenden Unternehmers verwei-

gern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Zustandsfeststellung gem. § 650g BGB vorzunehmen,
den Auftraggeber hierbei zu begleiten und an dieser Zustandsfeststellung mitzuwirken. Hierbei ist der
Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, simtliche zum Zeitpunkt der verweigerten Abnahme vorlie-
genden Méangel an den Leistungen des betroffenen bauausfilhrenden Unternehmers, vor allem die
offenkundigen Mangel im Sinne des § 6509 BGB, in der Zustandsfeststellung anzugeben und diese zu
protokollieren.

3.8.8. Mit Abschluss der Objektiiberwachung hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Dokumenta-

tionsleistungen (z. B. Bautagebuch, Liste der Gewahrleistungsfristen, Betriebsanleitungen etc.) zusam-
menzustellen und dem Auftraggeber zu Gibergeben sowie diesem das Eigentum hieran zu tibertragen.

3.8.9. Hat der Auftragnehmer vertraglich die verantwortliche Bauleitung nach den Bestimmungen der Lan-

3.9.

desbauordnung tlbernommen und fihrt er diese Leistung nicht persénlich aus, so ist er verpflichtet,
der zustandigen Behorde einen fiir die Ubernahme dieser Leistung geeigneten Mitarbeiter zu benen-
nen.

Stillschweigen

3.9.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Gber sdmtliche ihm bei Ausfihrung seines Auftrages bekannt wer-

denden und gewordenen Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere solche, an deren Ge-
heimhaltung der Auftraggeber ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat, wahrend des Bestehens
und nach Beendigung dieses Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Entsprechendes gilt fur alle sons-
tigen geschaftlichen Tatsachen, die nicht offenkundig sind.

3.9.2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, iber sdmtliche ihm bekannt gewordenen, im Zusam-

menhang mit Auftragsvergaben stehende Informationen, die nicht 6ffentlich bekanntgegeben worden
sind, gegenuber potentiellen Bietern oder Dritten Stillschweigen zu bewahren.

3.9.3. Zuwiderhandlungen verpflichten den Auftragnehmer zum Schadensersatz und stellen einen wichtigen

Grund zur Kiindigung dar, es sei denn der Auftragnehmer hat die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten.

4 Pflichten des Auftraggebers

4.1  Der Auftraggeber wird seine Bauabsichten nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt konkretisieren
und sie dem Auftragnehmer maoglichst friihzeitig mitteilen.

4.2 Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen fir den Bauantrag oder fur entsprechende Erkl&rungen im
behoérdlichen Baufreigabe- bzw. Anzeigeverfahren gibt der Auftraggeber zugleich den vom Auftragnehmer
vorgelegten Entwurf als Grundlage der weiteren Planung frei. Eine Teilabnahme von Leistungen des
Auftragnehmers ist hiermit jedoch — ebenso wie durch etwaige sonstige Freigaben der Planung — nicht
verbunden.

4.3 Der Auftraggeber wird den Baufortschritt in jeder Phase der Auftragsabwicklung unterstitzen.
Behinderungen im Entscheidungsverfahren wird er dem Auftragnehmer mitteilen.

4.4  Der Auftragnehmer hat jedoch bei seiner Leistungserbringung einzuplanen und zu bertcksichtigen, dass
der Auftraggeber verschiedene Gremien einschalten und ggf. auch Zustimmungen Dritter (z. B.
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51

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

Fordermittelgeber) einholen muss und dies unter Umstéanden auch l&ngere Zeitrdume in Anspruch nehmen
kann. Dies ist bei der Terminplanung vom Auftragnehmer entsprechend zu bertcksichtigen.

Planungsunterlagen / Ausfiihrungsunterlagen

Die Planungsunterlagen missen vollstandig, mangelfrei und umfassend ausgearbeitet sein und dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer fristgerecht tibergeben werden.

Erhalt der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskiinfte vom Auftraggeber oder den vom Auftraggeber fir
das Bauvorhaben beauftragten weiteren Planer, so hat er im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit zu
Uberpriifen, ob sie beziglich der fachlichen Aussage vollstidndig und zutreffend sind. Sind die
bereitgestellten Unterlagen unvollstandig oder weisen sie Mangel auf, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf unverziglich schriftich hinzuweisen und mitzuteilen, welche weiteren
Informationen er bendtigt.

Sollten wahrend der Umsetzung des Bauvorhabens Erganzungen oder Anderungen der Planunterlagen
auf Grund von Mangeln an den Leistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, so hat der
Auftragnehmer diese Plane nachzubessern, ohne dass hierflir ein zusatzlicher Honoraranspruch
entsteht.

Weiterhin sind die zur Errichtung des Objektes zu liefernden Werk- und Montageplane der
bauausfiihrenden Unternehmen vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen der
Leistungsphase 8 auf Ubereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben, der Ausfilhrungsplanung, den
Vertragszielen und den anerkannten Regeln der Technik zu priifen und, soweit nicht anders vereinbart,
freizugeben bzw. — soweit solche vorhanden sind — Mangel in diesen Planen gegeniber den
bauausfiihrenden Unternehmen anzuzeigen. Die Prifung hat durch den Auftragnehmer — soweit
aufgrund von Mangeln der Werk- und Montagepléane erforderlich — auch mehrfach zu erfolgen, bis die
Werk- und Montageplane der bauausfihrenden Unternehmen die vorstehenden Anforderungen
erfullen.

Weisungsbefugnisse und Vollmachten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist zur Vertretung des Auftraggebers nicht berechtigt, es sei denn, er wurde hierzu
gesondert schriftlich bevollmachtigt. Dies hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls auch gegentber
Dritten offenzulegen.

Soweit es seine Aufgaben erfordern und finanzielle Folgen fir den Auftraggeber daraus nicht
resultieren, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren
und notwendige Weisungen zu erteilen. Uber diese Weisungsbefugnis hinaus verfiigt der
Auftragnehmer Uber keine Vollmachten. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht befugt,
rechtsgeschaftliche Erklarungen fur den Auftraggeber abzugeben.

Die Weisungsbefugnis des Auftragnehmers gegeniber anderen am Bauvorhaben Beteiligten
beschrankt sich grundsatzlich auf solche Weisungen, die zur Sicherstellung des reibungslosen und
uneingeschrankten Projektablaufs erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer,
terminlicher und finanzieller Art flir den Auftraggeber haben.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Unterbeauftragung und Weitervergaben durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat die ihm tibertragenen Leistungen seines Fachgebietes mit eigenen Mitarbeitern
auszufuihren. Die Unterbeauftragung Dritter oder die Weitergabe von Auftragsteilen ist ihm ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung durch den
Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund.

Ubernimmt der Auftragnehmer Leistungen, die nicht in sein Fachgebiet fallen, so hat er sich mit dem
Auftraggeber Uber eine etwaige Beauftragung von Nachunternehmern abzustimmen. Dies gilt ggf. auch
fur Teilaufgaben aus dem Fachgebiet des Auftragnehmers, wenn deren Bearbeitung untergeordnete
Bedeutung hat und die Weitergabe der Leistung einem berechtigten Interesse des Auftragnehmers
entspricht.

Vergibt der Auftragnehmer in zuldssiger Weise Leistungen an einen Dritten und entspricht dessen
Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, so kann
der Auftraggeber den Austausch des Dritten verlangen, soweit er dem Auftragnehmer zuvor eine
angemessene Frist zur Beseitigung des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands gesetzt hat und
diese fruchtlos verstrichen ist. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zum Austausch des Dritten
in diesem Fall nicht nach, so ist der Auftraggeber — sofern er dies mit der Fristsetzung zur Beseitigung
des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands angedroht hat — zur Kiindigung des gesamten Vertrages
mit dem Auftragnehmer gem. § 648a BGB und/ oder zur Kindigung des Teils der vertraglichen
Leistungen berechtigt, die der Auftragnehmer auf den Dritten tibertragen hat. Die Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers bleibt davon unberdihrt.

Terminplanung und Ausfiuhrungsfristen

Die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen der zwischen den Parteien festgelegten Termine
wird als eigenstandig geschuldetes Vertragsziel des Auftragnehmers vereinbart. Sollten Termine auf
Grund von Méngeln der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, nicht eingehalten werden kénnen,
so stellt dies einen Mangel an den Leistungen des Auftragnehmers dar.

Vor Leistungsbeginn ist ein Terminplan der Planung zu erstellen, der die Prifzeiten des Auftraggebers
mindestens in einem Umfang gemald Ziff. 3.4.2. dieser Vertragsbedingungen sowie Prifzeiten des
Prifingenieurs, der Bauaufsicht oder ggf. der technischen Aufsichtsbehdrde berticksichtigen muss.

Fur die Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Beginn der
Leistungsphase 8 einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die darin vorgesehene Bauzeit muss realistisch
sein. Dieser Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer laufend aktuell zu halten und dementsprechend
fortzuschreiben und dem Auftraggeber unverziglich fortgeschrieben zu Ubergeben, sofern eine
Uberschreitung der im bisherigen Bauzeitenplan vorgesehenen Termine absehbar oder bereits
eingetreten ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen rechtzeitig zu beginnen, jederzeit unaufgefordert
angemessen zu férdern und zu vollenden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fur die Ausfiihrung des Bauvorhabens erforderlichen, von ihm
geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der zwischen dem Auftraggeber und dem zu
beauftragenden bauausfiihrenden Unternehmen zu vereinbarende Fertigstellungstermin nicht
gefahrdet oder verzdgert wird. In jedem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber tber drohende
oder bereits eingetretene Leistungsverzégerungen unverzuglich zu unterrichten und zwar gleichgltig,
ob die Ursache der Verzdgerung von ihm zu vertreten ist oder nicht.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

11

111

Ist fur eine Leistung des Auftragnehmers keine ausdriickliche Vertragsfrist vereinbart, so ist diese
Leistung vom Auftragnehmer alsbald zu beginnen und unverziglich fertig zu stellen. Leistet der
Auftragnehmer auch auf eine Mahnung des Auftraggebers, die nach Ablauf dieses Zeitraums liegt, nicht,
so gerat der Auftragnehmer durch die Mahnung des Auftraggebers in Verzug. Dies gilt jedoch nicht,
solange die Leistung des Auftragnehmers infolge eines Umstands unterbleibt, den der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat. Halt der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist nicht fir angemessen, so hat er
ihr unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den notwendigen Zeitraum mitzuteilen. 8 286
Abs. 1, S. 2 BGB und § 286 Abs. 2 BGB bleiben zudem unberihrt.

Vertragsstrafe fur Fristen und Termine

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir jeden Werktag des schuldhaften Verzugs mit der Einhaltung eines
ausdrucklich vertragsstrafenbewehrten Termins eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2% - insgesamt
jedoch hochstens 4% - derjenigen Netto-Vergutung (ohne Nebenkosten) zu zahlen, die auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt. Sowohl der
vertragsstrafenbewehrte Termin, als auch die Netto-Vergitung, welche auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt, werden in den
weiteren Vertragsbestandteilen ausdriicklich definiert.

Es wird stets nur ein vertraglicher Termin vertragsstrafenbewehrt.

Anspriche des Auftraggebers auf Ersatz eines Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens
bleiben von dieser Regelung unberihrt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem
Auftragnehmer unbenommen.

Eine angefallene Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Schaden angerechnet.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Félligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Verteilung der Gefahr

Werden eigene gegenstandliche Leistungen des Auftragnehmers (z. B. Planzeichnungen,
Berechnungen und Datensammlungen, Antragsunterlagen, Bearbeitungen von Leistungsunterlagen
Dritter) auf Grund von Umstanden zerstort oder beschéadigt, die von keinem Vertragspartner zu vertreten
sind, tragt das Vergutungsrisiko bis zur Abnahme dieser Leistungen der Auftragnehmer, im Ubrigen der
Auftraggeber.

Wird ein vom Auftragnehmer selbst erbrachtes Leistungsergebnis vor dem Zeitpunkt des
Gefahriiberganges (Abnahme) beeintrachtigt oder geht es unter, ohne dass dies von einem der
Vertragspartner zu vertreten ist, so bleibt der Auftragnehmer zur Leistung ohne gesonderten
Vergutungsanspruch verpflichtet. 8§ 275 BGB bleibt davon unbertihrt.

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollstédndiger vertragsgemaller Fertigstellung ohne
wesentliche Méngel und entsprechender schriftlicher Aufforderung des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber vom Auftraggeber abgenommen. Das gilt insbesondere fiir Planwerke, Berechnungen,
gutachterliche Erklarungen und die Uberwachung bzw. weitere Betreuung der Objektherstellung.
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11.2

11.3

11.4

115

12

12.1

12.2

12.3

Die Abnahmeerklarung hat schriftlich zu erfolgen. Der Abnahmebefund ist schriftlich in einem
Abnahmeprotokoll aufzunehmen, soweit nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

Fur den Fall des Abschlusses eines sogenannten Stufenvertrags vereinbaren Auftraggeber und
Auftragnehmer, dass die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers einheitlich erst nach
abnahmereifer Fertigstellung der letzten vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, mithin der
Leistungen der letzten Stufe des betreffenden Stufenvertrags erfolgt. Eine Teilabnahme der Leistungen
einzelner Stufen erfolgt nicht. Das Recht des Auftragnehmers eine Teilabnahme gem. Ziff. 11.4 zu
verlangen, bleibt jedoch unberthrt.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer auch mit Grundleistungen oder besonderen Leistungen der
Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI beauftragt ist, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass
das Recht des Auftragnehmers, eine Teilabnahme nach 8§ 650s BGB zu verlangen, nicht vor
Fertigstellung der dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 8 im Sinne der
HOAI entsteht, spatestens jedoch 4 Monate nach Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer.

Teilabnahmen sind — mit Ausnahme des in Ziff. 11.4 geregelten Falls — ausgeschlossen. Die Parteien
kénnen die Abnahme von einzelnen Leistungsstufen (Teilleistungen des Auftragnehmers) jedoch
gesondert schriftlich vereinbaren und dabei einzelne Abnahmewirkungen wie den Beginn der
Verjahrungsfrist fir M&ngelanspriiche ausschliel3en.

Mangelrechte, Haftung und Verjahrung

Anregungen, Freigabe-, Sicht- und Prifvermerke des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht
von der Haftung fur die von ihm zu erbringenden Leistungen. Dies gilt auch fiir ausdriickliche Weisungen
und Anordnungen des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer, sofern letzterer hiergegen nicht
schriftlich begrindete Bedenken anmeldet.

Besteht die Leistung des Auftragnehmers in der Leitung oder Uberwachung der Ausfiihrung einer Bau-
leistung ("Bauleitung"), so ist es seine Aufgabe, die Bauleistung méngelfrei entstehen zu lassen. Ein
Mangel der Leistung des Auftragnehmers liegt insoweit insbesondere vor, wenn das Bauwerk selbst
nicht vertragsgemal errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtverletzung (8 280 Abs. 1
Satz 1 BGB) des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk selbst vertragsgerecht entstanden, so kann
ein Mangel der Leistung des Auftragnehmers gleichwohl vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt
geschuldete Leistungen oder Aufgaben nicht vollstandig erbracht hat.

Anspriche des Auftraggebers wegen Méngeln an den Leistungen des Auftragnehmers verjahren in 5
Jahren ab Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. Bei arglistigem Verschweigen eines Mangels
oder fur Anspriche aus unerlaubter Handlung (88 823 ff. BGB) bleiben die gesetzlichen Regelungen
hiervon unbertihrt.

Ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gem. § 650t BGB besteht auch dann nicht, wenn
der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer vor Abnahme von dessen Leistungen erfolglos
eine angemessene Frist zur Nachbesserung eines Mangels am Bauwerk oder der Au3enanlage gesetzt
hat. Es kommt somit nicht darauf an, ob der Auftraggeber dem bauausfihrenden Unternehmer die
angemessene Frist vor oder nach der Abnahme der Leistungen des bauausfiihrenden Unternehmers
gesetzt hat.

Eine Fristsetzung ist auch dann als ,erfolglos” im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bauausfiih-
rende Unternehmer die Nachbesserung nicht oder nicht ordnungsgemald vorgenommen hat. Auf die
Grinde des erfolglosen Ablaufs der Frist kommt es insoweit nicht an.
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14.1.

Die Fristsetzung ist zudem auch dann als ,erfolglos® im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bau-
ausfuhrende Unternehmer die Nachbesserung ernsthaft und endgiltig verweigert.

Im Ubrigen richten sich Mangel- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers nach den gesetzlichen
Vorschriften.

Auskunfts-, Vorlage- und Herausgabepflichten

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung hin Auskunft Uber den Stand seiner
Leistungen zu erteilen. Er hat dem Auftraggeber bei Bedarf Kopien des Schriftwechsels zwischen den am
Bau Beteiligten zur Verfigung zu stellen. Ein Zurtickbehaltungsrecht (8 273 BGB) steht dem Auftragneh-
mer insoweit nicht zu.

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Beratung des Auftraggebers oder seiner Beauftragten im
Falle streitiger Auseinandersetzungen mit den am Bau beteiligten Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat
ggf. im Rahmen seiner Sachwalterstellung die erforderlichen Beweisunterlagen zur Verfligung zu stellen.

Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrages
angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber tbersichtlich und vollsténdig als Pausen der Originalzeichnun-
gen und als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datentrager auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen zuriickzugeben, wenn er sie zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nicht mehr bendétigt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die bei ihm im Zusammenhang mit der Auftragserfillung entstandenen
Unterlagen und Daten bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leis-
tung aufzubewahren, soweit der Auftraggeber die Herausgabe dieser Arbeitsergebnisse nicht schon zuvor
verlangt oder der Auftragnehmer sie zuvor an den Auftraggeber tUbergeben hat. Sollte der Auftraggeber
eine vorherige Herausgabe verlangen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeitsergebnisse an den
Auftraggeber herauszugeben, elektronische Daten hierbei auf Datentrager. Der Auftragnehmer darf sich
jedoch vor der Herausgabe Kopien der von ihm Ubergebenen Arbeitsergebnisse und Daten fertigen.

Nach Ablauf der 10-jahrigen Aufbewahrungszeit und vor Vernichtung/ Léschung der Arbeitsergebnisse und
Daten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber deren Ubergabe anzubieten.

Die erforderlichen Versand- oder Transportkosten fiir die Ubergabe der Arbeitsergebnisse und Daten sowie
die Kosten fir etwaige Datentréger tragt in jedem Falle der Auftraggeber.

Zuséatzliche oder geanderte Leistungen

Nachtragsangebot des Auftragnehmers

14.1.1 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 BGB
eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele
notwendig ist, gegentber dem Auftragnehmer zu begehren.
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14.1.3

14.1.4
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14.1.6

Der Auftragnehmer ist im Falle der Ziff. 14.1.1 — vorbehaltlich der nachstehenden Ziff. 14.1.3 und
14.1.6 — zunéachst verpflichtet, dem Auftraggeber unverztglich ein schriftliches Angebot tber die
Mehr- oder Mindervergiitung infolge der vom Auftraggeber begehrten Anderung zu tibergeben
und dieses Angebot vorab per E-Mail an den Auftraggeber zu tbermitteln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Angebot Uber eine Mehr- oder Mindervergitung
auch das bisherige und das vom Auftraggeber infolge der Anderung in Ziff. 14.1.1 begehrte
Leistungssoll anzugeben.

Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, die fir die geanderte oder zusétzliche Leistung anfal-
lende Mehr- oder Mindervergutung nachvollziehbar in seinem Angebot auszuweisen. Fur die Be-
rechnung der Mehr- oder Mindervergutung ist Ziff. 14.5 zugrunde zu legen.

Soweit nach Ansicht des Auftragnehmers die Ausflihrung einer Leistung, welche Gegenstand
eines Anderungsbegehrens des Auftraggebers gem. Ziff. 14.1.1 ist, Auswirkungen auf vertraglich
vereinbarte Termine oder die fiir die bauliche Realisierung des Projekts erforderliche Zeit haben
sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverziglich unter Darlegung der Griinde
hierfur in Textform mitzuteilen.

Die Pflicht des Auftragnehmers aus Ziff. 14.1.2. besteht jedoch im Falle einer Anderung im Sinne
von 8§ 650g Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB nur, soweit dem Auftragnehmer
die Ausfuhrung der betreffenden geénderten oder zusatzlichen Leistung zumutbar ist. Auf Ziff.
14.3 wird verwiesen.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8§ 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben daneben
unberihrt.

Der Auftraggeber kann eine Person benennen, an welche — bis auf weitere Mitteilung des
Auftraggebers - Angebote des Auftragnehmers nach Ziff. 14.1.1. ausschliel3lich zu richten sind.

Soweit diese Vorschrift tiberhaupt einschléagig sein sollte, bleibt § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB von den vorstehenden Regelungen unbertihrt. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage, in Textform
anzuzeigen und begriindet darzulegen, ob der Auftragnehmer Planungsunterlagen und ggf.
welche Planungsunterlagen der Auftragnehmer zur Erstellung eines Angebots tiber die Mehr- und
Mindervergiitung fiir eine vom Auftraggeber begehrte Anderung noch benétigt.

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer soweit ein Fall des § 6509 Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB vorliegen sollte, auf schriftliche Anforderung des AG hin, auch eine etwaig vom
Auftraggeber beizustellende, fur die Anderung erforderliche Planung selbst zu erbringen. Dies gilt
jedoch nicht, soweit dem Auftragnehmer dies nicht zumutbar sein sollte. . Auf Ziff. 14.3 wird
insoweit verwiesen. Die Vergitung des Auftragnehmers hierfir erfolgt in diesem Fall — soweit es
sich um eine vom Auftragnehmer nicht schon nach dem Vertrag geschuldete Leistung handelt —
nach Mal3gabe des Ziff. 14.5.

Dem Auftraggeber steht zudem das Recht zu, auf die vorherige Ubergabe eines Angebots des
Auftragnehmers Uber eine Mehr- oder Mindervergitung zu verzichten, da die Vergitung von vom
Auftraggeber beauftragten zusétzlichen und gednderten Leistungen des Auftragnehmers gem.
Ziff. 14.5 bereits festgelegt ist.

Dem Auftraggeber steht daher das Recht zu, zusatzliche oder geénderte Leistungen des Auftrag-
nehmers auch ohne vorherige Erstellung eines Angebots des Auftragnehmers und ohne Einhal-
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14.2

14.3

tung der Fristen gem. Ziff. 14.4.2. verbindlich gegentiber dem Auftragnehmer anzuordnen. In die-
sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die entsprechenden geénderten oder zusétzlichen
Leistungen auszufiihren; eine Anderung im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1,
S. 1, Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm die Ausfihrung der betreffenden geanderten oder zusétz-
lichen Leistung zumutbar ist. Zudem bleiben die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des
Auftragnehmers gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB von dieser Regelung unberiihrt.

Eine solche verbindliche Anordnung im Sinne dieser Ziff. 14.1.6 liegt jedoch nicht schon in einem
bloRen Anderungsbegehren des Auftraggebers, sondern nur in einer ausdriicklich als ,,Beauftra-
gung einer gednderten oder zusétzlichen Leistung” bezeichneten und unter Verzicht auf die Er-
stellung eines Angebots des Auftragnehmers gem. Ziff. 14.1.1 direkt verbindlich ausgesproche-
nen Anordnung einer zusatzlichen oder geanderten Leistung.

Auch im Falle einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, etwaige Aus-
wirkungen der geanderten oder zusatzlichen Leistung auf die vereinbarten Termine in begrinde-
ter Weise in schriftlicher Form gegentiber dem Auftraggeber anzuzeigen. Ferner ist der Auftrag-
nehmer auch in diesem Fall verpflichtet, mit der Abrechnung seiner Leistungen anzugeben, in-
wiefern die von ihm erbrachten geanderten oder zusétzlichen Leistungen vom vertraglichen Leis-
tungssoll abweichen.

Ausfiihrung von Planungsleistungen fiir Nachtragsleistungen der bauausfiihrenden Unternehmer

Der Auftraggeber ist in der Regel verpflichtet, den bauausfiihrenden Unternehmern fir jedwede gednderten
oder zusatzlichen Leistungen zundchst die geénderte Planung (insbes. Leistungsbeschreibung und
Nachtragsleistungsverzeichnis) zu tbergeben. Insbesondere vor diesem Hintergrund vereinbaren die
Parteien — vor allem zur Vermeidung etwaiger Behinderungen der bauausfiihrenden Unternehmen — dass
der Auftragnehmer sich verpflichtet, erforderliche Planungsleistungen (inklusive Nachtragsleistungs-
verzeichnis) fir etwaige vom Auftraggeber begehrte Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs, fur
Anderungen zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs, Leistungsanderungen und / oder Zusatz-
leistungen im Zusammenhang mit den vom Auftraggeber abgeschlossenen Bau- und Werkvertragen
unverziglich zu erbringen.

Im Falle einer Anderung des mit dem Auftragnehmer vereinbarten Werkerfolgs / Vertragsziels durch den
Auftraggeber gem. 8§ 650gq Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB besteht diese Pflicht des
Auftragnehmers jedoch nur, sofern die Ausfiihrung der betreffenden Planungsleistungen fur den Auftrag-
nehmer auch zumutbar ist.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von dieser Regelung
unberihrt.

Unzumutbarkeit

14.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass ein etwaiger Einsatz von Nachunternehmern / Subplanern durch
den Auftragnehmer nicht zu Lasten des Auftraggebers geht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Abschluss seiner Nachunternehmervertréage sicherzu-
stellen, dass seine Nachunternehmer tber die fachlichen und personellen Kapazitaten verfugen,
um zuséatzliche und / oder geénderte Leistungen im Zusammenhang mit dem vom Auftragnehmer
zu erbringenden Leistungsbild fur das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben zu erbringen.

Stand: 01.05.2021 18 von 29

64



14.3.2

Der Auftragnehmer kann die Unzumutbarkeit der Ausfihrung einer vom Auftraggeber begehrten
Anderung gem. Ziff. 14.1.1 nicht deshalb gegeniiber dem Auftraggeber einwenden und die Aus-
fuhrung der betreffenden Leistung wegen Unzumutbarkeit verweigern, weil die Ausfiihrung dieser
Leistung fir einen etwaig vom Auftragnehmer beauftragten Subunternehmer unzumutbar ist, so-
weit sie fir den Auftragnehmer selbst zumutbar ist.

Der Auftragnehmer kann sich zudem insbesondere nicht darauf berufen, zur Erbringung von Leis-
tungen, die in einem engen fachlichen Zusammenhang mit den dem Auftragnehmer tibertragenen
Leistungen bzw. dem Leistungsbild stehen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, weil er diese
Leistungen mithilfe von Nachunternehmern / Subplanern erbringt.

Sollte die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten zusatzlichen oder geénderten Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB) fur den Auftragnehmer unzumutbar sein und der Auftragnehmer deshalb
nicht verpflichtet sein, die betreffende Leistung selbst auszufiihren, so verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage nach
Zugang des Anderungsbegehrens des Auftraggebers, mitzuteilen.

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, fir den Fall, dass die Ausflihrung einer zusatzlichen
oder gednderten Leistung fur ihn unzumutbar sein sollte und er deshalb die betreffende Leistung
nicht selbst oder durch Nachunternehmer ausfihren sollte,

14.3.2.1 alle Handlungen vorzunehmen und zu unterlassen sowie samtlichen Mitwirkungs-
handlungen nachzukommen, die erforderlich sind, um die betreffende ge&nderte oder
zusatzliche Leistung durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dritten ausfiihren zu
lassen. Hierzu gehort insbesondere auch — soweit dem Auftragnehmer vorliegend — die
unverzigliche Ubermittlung aller fur die Ausfuihrung der betreffenden Leistungen durch
einen Dritten notwendigen Informationen, Unterlagen und Planstande an den
Auftraggeber und zwar digital in bearbeitbarer Form, im Format .dwg sowie zusétzlich
im Format .pdf.

14.3.2.2 mit einem etwaig vom Auftraggeber mit der Ausfihrung der betreffenden Leistung
beauftragten Dritten zu kooperieren, seine Leistungen mit denen des Dritten zu
koordinieren und die von diesem Dritten erbrachten Leistungen in seine eigenen
Leistungen zu integrieren

14.3.2.3 dem Dritten auch schon vor Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers etwaig
erforderliche Eingriffe in die Leistungen des Auftragnehmers zur Ausfiihrung der
betreffenden geanderten oder zuséatzliche Leistung zu gestatten und dem Dritten zu
gestatten, Veradnderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorzunehmen, die
zur Ausfiihrung der betreffenden gednderten oder zusatzliche Leistung erforderlich sind

14.3.2.4 etwaig gegeniber Dritten / Behérden erforderliche Bestatigungen tber die ordnungs-
gemale oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausfiihrung der
Leistungen, an deren Planung oder Uberwachung der Auftragnehmer im Rahmen der
ihm vertraglich Gbertragenen Leistungen mitgewirkt hat, einheitlich abzugeben, also
auch far die von einem etwaigen Dritten erbrachten Teile dieser Leistungen. Soweit
hierfir zuséatzliche Prifungen des Auftragnehmers erforderlich sein sollten, verpflichtet
sich der Auftragnehmer diese vorzunehmen und erhélt hierfir eine zusétzliche
Vergutung auf Basis des tatséachlich erforderlichen Stundenaufwands zu den vertraglich
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vereinbarten Stundenséatzen, wobei auch insoweit die vertraglich vereinbarten Abrech-
nungsmodalitaten fur Stundenlohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten sind

14.3.2.5 auch die Objektiberwachung bei der baulichen Umsetzung der betreffenden
Planungsleistungen Dritter durchzuftihren, sofern der Auftragnehmer auch mit
Leistungen der Objektiiberwachung beauftragt ist. Soweit hierflr ein zusétzlicher
Aufwand auf Seiten des Auftragnehmers anfallt, erhalt der Auftragnehmer hierfir eine
zusatzliche Vergitung auf Basis des tatsachlich erforderlichen Stundenaufwands zu
den vertraglich vereinbarten Stundensétzen, wobei auch insoweit die vertraglich
vereinbarten Abrechnungsmodalitdten fir Stundenlohnabrechnungen vom Auftrag-
nehmer einzuhalten sind.

Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gemaf Ziff. 14.3.2.4 und Ziff. 14.3.2.5 bestehen nicht,
soweit der Auftragnehmer nicht Uber die erforderliche Qualifikation zur Erfullung dieser Verpflich-
tungen verfigt oder diese Leistungen fur den Auftragnehmer unzumutbar sein sollten.

14.3.3 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB aus betriebsinternen Vorgangen fir ihn nicht
zumutbar sei, tragt der Auftragnehmer hierfir die Darlegungs- und Beweislast.

14.3.4  Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB fur ihn aus anderen als betriebsinternen
Vorgangen nicht zumutbar sei, so tragt der Auftragnehmer auch hierfir die Darlegungs- und
Beweislast.

14.3.5 Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von den
Regelungen in Ziff. 14.3.1. bis 14.3.4. unberiihrt.

14.4 Anordnungsrecht des Auftraggebers

14.4.1 Sollte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer streitig sein, ob dem Grunde nach eine
zusatzliche oder geénderte Leistung des Auftragnehmers vorliegt, so ist der Auftragnehmer —
unbeschadet seiner ohnehin bestehenden Leistungsverpflichtung soweit es sich um eine schon
vertraglich geschuldete Leistung handelt — jedenfalls auch dann verpflichtet, die betreffende
Leistung auszufiihren, wenn zuvor keine Einigung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
dartber, ob dem Grunde nach eine zusétzliche oder geanderte Leistung vorliegt, erzielt wurde,
sofern der Auftraggeber die Ausfihrung der betreffenden Leistung in Textform anordnet. Ein
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht in diesem Falle nicht.

Sollte es sich bei der vom Auftragnehmer daraufhin ausgefiihrten Leistung um eine geénderte
oder zusétzliche Leistung handeln, so erhalt der Auftragnehmer hierfiir eine zusatzliche Vergu-

tung unter den Voraussetzungen und nach MaRRgabe der Ziff. 14.5.

Es besteht jedoch Einigkeit, dass bloRe Konkretisierungen der vereinbarten Vertragsziele keine
geanderten oder zusétzlichen Leistungen des Auftragnehmers darstellen.
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14.5

14.6

14.4.2 Im Ubrigen richtet sich das Anordnungsrecht des Auftraggebers, fur den Fall, dass die Parteien
keine Einigung nach 8§ 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB erzielen kénnen nach 650q
Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2 BGB, wobei hiervon abweichend Folgendes vereinbart wird:

14.4.2.1 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. 8 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 15 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (8 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs.
1, Nr. 1 BGB) begehrt.

14.4.2.2 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 14 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 6509 Abs. 1 BGBi. V. m.
8§ 650b, Abs. 1, Nr. 2 BGB) begehrt.

14.4.2.3 Fur den Fall, dass es bei Abwarten der verkiirzten Fristen gem. Ziff. 14.4.2.1 und
14.4.2.2 zu einer Stérung oder Behinderung des Planungs- oder Bauablaufs oder gar
einem Baustillstand kommt, wird die jeweilige Frist weiter, namlich auf 5 Tage verkuirzt.

14.4.2.4 Wenn nach den konkreten Umstanden davon auszugehen ist, dass keine Einigung nach
650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 1 BGB erzielt wird oder eine solche Einigung
endgiltig gescheitert ist, ist die Frist gem. 6509 Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2, S. 1
BGB bzw. die Frist nach den Ziff. 14.4.2.1 bis 14.4.2.3 nicht abzuwarten. In diesen
Fallen entsteht das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m
§ 650b Abs. 2 BGB vielmehr sofort.

14.4.3. Daruber hinaus wird auf das Anordnungsrecht nach Ziff. 14.1.6. verwiesen.

Vergtitung von zusétzlichen und geénderten Leistungen

Soweit der Auftragnehmer zusétzliche oder geadnderte Leistungen erbringt, die vom urspriinglichen
Leistungssoll des Auftragnehmers nicht erfasst sind und auch nicht auf eigene Planungsversdumnisse des
Auftragnehmers, sondern auf eine vom Auftraggeber begehrte zusatzliche oder gednderte Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
/ der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von 8 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB
oder einer vom Auftraggeber begehrten Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der
vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB)
zuriickzufiihren sind, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sich die Vergitung des
Auftragnehmers fir solche zusatzlichen oder geanderten Leistungen auf Basis des fur die Ausfiihrung
dieser Leistungen tatsachlich erforderlichen Aufwands zu den vertraglich vereinbarten Stundensétzen
ermittelt. Auch im Ubrigen sind die vertraglich vereinbarten Abrechnungsmodalititen fiir Stunden-
lohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten.

Abschlagsforderung des Auftragnehmers geméaR 8§ 650g Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB
Vorsorglich, fur den Fall, dass dem Auftragnehmer das Recht nach § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c Abs. 3,
S. 1 BGB uberhaupt zustehen sollte, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber Folgendes:

14.6.1  Soweit schon dem Grunde nach kein Anspruch des Auftragnehmers wegen einer zusatzlichen
oder geanderten Leistung besteht, besteht Einigkeit, dass 8§ 650c Abs. 3, S. 1 BGB keine
Anwendung findet.

Dies gilt auch soweit die Forderung des Auftragnehmers wegen der geanderten oder zusatzlichen
Leistung nicht prufbar ist.
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14.7

14.6.2

Die Moglichkeit des Auftragnehmers, 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650q Abs. 1 BGB
i. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 2 BGB genannten Mehrvergitung als Abschlagszahlung gem. § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB zu verlangen, besteht jedenfalls nur Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Biirgschaft (nachfolgend ,Uberzahlungsbirgschaft* genannt) in Héhe von
110% der vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach 8§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c
Abs. 3, S. 1 BGB verlangten Mehrvergiitung. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber schriftlich
auf die Stellung einer solchen Uberzahlungsbiirgschaft verzichtet hat, wozu der Auftraggeber
berechtigt ist.

Diese Uberzahlungsbiirgschaft dient allein der Sicherung etwaiger Anspriiche des Auftraggebers
gegen den Auftragnehmer gem. 8§ 650q Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB. Die Biirg-
schaftsurkunde muss diesen Sicherungszweck ausdrticklich enthalten.

Die Uberzahlungsbirgschaft muss schriftlich, unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein und
durch ein in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut oder eine in Deutschland zugelassene Ver-
sicherungsgesellschaft mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland erfolgen. In der Uberzah-
lungsbiirgschaft muss die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sein. Die Uberzahlungsbiirg-
schaftsurkunde darf die Einschrankung enthalten, dass der Birge Zahlungen nur dann an den
Auftraggeber leisten muss, soweit der Auftragnehmer den Anspruch des Auftraggebers gem.
§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB anerkannt hat oder der Auftragnehmer durch
vorlaufig vollstreckbares Urteil zur Riickzahlung und / oder Zahlung von Zinsen gem. § 650q Abs.
2BGBi. V. m. 8 650c Abs.3, S. 3 BGB verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Die Uberzahlungsbiirgschaft muss
zudem die Erklarung des Birgen enthalten, dass die Anspriiche aus der Burgschaft nicht vor den
durch die Burgschaft abgesicherten Anspriichen verjahren, spatestens jedoch in einer Frist von
30 Jahren. Ferner hat die Uberzahlungsbiirgschaftsurkunde zu enthalten, dass nach Abschluss
des Burgschaftsvertrags geschlossene Vereinbarungen tber die Verjahrung der durch die Blirg-
schaft abgesicherten Anspriiche nur dann fir den Birgen bindend sind, wenn solche Vereinba-
rungen mit der schriftlichen Zustimmung des Biirgen erfolgen. Auf den Uberzahlungsbiirgschafts-
vertrag darf ausschlieBlich deutsches Recht anwendbar sein. Die Uberzahlungsbiirgschaftsur-
kunde muss zudem als Gerichtsstand fur séamtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Burgschaft Frankfurt am Main bezeichnen.

Soweit der Sicherungsfall nicht mehr eintreten kann, ist die Uberzahlungsbiirgschaft vom Auf-
traggeber an den Auftragnehmer zuriickzugeben oder gegeniiber dem Biirgen zu enthaften.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zudem die Ublichen Kosten — maximal aber die dem
Auftragnehmer tatséchlich entstandenen Kosten — der Uberzahlungsbiirgschaft der Biirgschafts-
summe pro Jahr zu erstatten, soweit die vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB verlangte Mehrvergiitung fir die jeweiligen zusatz-
lichen oder geanderten Leistungen der Hohe nach berechtigt war. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber einen Nachweis tiber die ihm fiir die Uberzahlungsbiirgschaft
entstandenen Kosten zu tibergeben.

Einstweiliges Verfugungsverfahren nach 8§ 650d

Da derzeit unklar ist, ob § 650d BGB entgegen dem Wortlaut des § 650q BGB auch fiir den Architekten-
und Ingenieurvertrag Anwendung findet, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer fir den Fall, dass
dem so sein sollte vorsorglich, dass in diesem Fall das Recht des Auftraggebers und Auftragnehmers den
Erlass einer einstweiligen Verfiigung nach § 650d BGB zu beantragen durch diese Vertragsbedingungen
nicht berthrt wird.
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14.8

15

151

15.2

15.3

15.4

Fortgeltung des Vertrages flur Nachtragsleistungen

Die Bedingung des Vertrages nebst dieser Zusétzlichen Vertragsbedingungen gelten auch fir Nachtrags-
leistungen.

Vereinbarungen zu einem Baubudget

Sollte zwischen den Parteien durch gesonderte vertragliche Abrede ein Baubudget fur die auszufiihrenden
Leistungen vereinbart sein, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

Der Auftragnehmer hat einen verbindlichen Kostenrahmen (Baubudget) als Kostenobergrenze
zwingend einzuhalten. Die Einhaltung dieses Baubudgets stellt eine Leistung des Auftragnehmers und
ein vereinbartes Vertragsziel dar, zu deren Erfillung der Auftragnehmer verpflichtet ist. Insoweit ist der
Auftragnehmer verpflichtet, seine eigenen Leistungen so zu erbringen, dass das Baubudget eingehalten
wird und auch gegentber den weiteren Projektbeteiligten auf die Einhaltung dieses Baubudgets
hinzuwirken.

Halt der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget (oder einzelne darin eingegangene Teilkosten mit
dem entsprechenden Teilbudget) auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht
far auskdmmlich, so hat er den Auftraggeber dariiber (auch schon vor Baubeginn) schriftlich unter
Angabe der Griinde zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und ggf. anderen
Projektbeteiligten Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Einhaltung der weiteren vereinbarten
Vertragsziele eingehalten werden kann. Dabei hat der Auftragnehmer darzulegen, wie sich die
Verwirklichung der Vorschlage auf Qualitdten (insbesondere auch Wirtschaftlichkeit, spétere
Unterhaltung, Wartung und Betrieb) und Quantitaten sowie Termine und Fristen auswirken wirde.
Samtliche Kostenermittiungen missen nach der zum Vertragsschluss geltenden DIN 276 und der AVA-
Richtlinie (Anlage 2) erstellt werden.

Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass die vereinbarten oder ermittelten und mit dem
Auftraggeber abgestimmten Baukosten der gewerk- und anlagenbezogenen Kostengruppen bei der
weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner
Gewerke nicht eingehalten werden (kénnen), so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich
schriftlich hieriber sowie Uber die Grinde fir die Abweichung und die voraussichtlichen Mehrkosten zu
unterrichten, die Mehrkosten zu begrinden und sé&mtliche mdoglichen Handlungs- und
Planungsalternativen (Einsparungsmoglichkeiten) — madglichst unter Beibehaltung der vereinbarten
Vertragsziele — schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auch
sonst auf mogliche Einsparungsmaglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberthrt. Dies gilt auch, wenn
Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele, Zusatz- und Anderungs-
winsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu fuhren drohen.

Der Auftraggeber ist zur Anpassung des vorgegebenen Kostenrahmens / Baubudgets verpflichtet, wenn
die von ihm freigegebene Planung dies erforderlich macht und er vom Auftragnehmer vor der Freigabe
der entsprechenden Planung auf die infolge der Planfreigabe das Baubudget tbersteigenden Kosten
schriftlich hingewiesen wurde oder wenn nach erfolgter Planfreigabe Planungsanderungen vom
Auftraggeber gefordert werden, die zu einer Ubersteigung des Baubudgets filhren. Der Auftragnehmer
hat auch insoweit auf die veranderten Kostenauswirkungen unverzuglich hinzuweisen.
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16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

171

Abrechnung, Zahlungspflicht des Auftraggebers

Das Honorar fir die beauftragten Leistungen wird fallig, wenn der Auftraggeber die Leistungen des
Auftragnehmers abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist und der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine priffahige Honorarrechnung fur diese Leistungen tberreicht hat.

Abschlagszahlungen koénnen zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen
Abstanden fir nachgewiesene Leistungen gefordert werden. Ab Beginn der Leistungen der
Leistungsphase 5 i. S. d. HOAI kénnen Abschlagszahlungen vierteljahrlich fir nachgewiesene
Leistungen angefordert werden.

Abschlagsforderungen des Auftragnehmers sind féllig 30 Tage nach Zugang der entsprechenden prif-
fahigen Abschlagsrechnung. Die Ausfiihrung der abgerechneten Leistungen ist hierbei durch eine Auf-
stellung nachzuweisen, durch die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermdglicht wird.

Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prifung und Feststellung der vom Auftragnehmer bergebenen
pruffahigen Schlussrechnung zu leisten, spatestens 30 Tage nach deren Zugang im Original beim
Auftraggeber. Die Priifung der Schlussrechnung ist nach Mdoglichkeit zu beschleunigen.

Ist der Auftragnehmer mit mehr als zehn Objekten im Sinne der HOAI beauftragt, so betragt die Frist fir
die Prifung der Schlussrechnung und Falligkeit der Schlusszahlung abweichend vom vorstehenden
Absatz 60 Tage anstatt 30 Tagen.

Ein Zurtckbehaltungsrecht des Auftraggebers wegen mangelhafter Leistung bleibt unberihrt.
Nachforderungen nach einer erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber
hierauf entsprechende Zahlungen geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer
mit der Schlussrechnung eine endgtiltige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen
hat.

Kindigung des Vertrages durch den Auftraggeber

Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur aul3erordentlichen Kiindigung des Vertragsverhaltnisses
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

17.1.1 eine Uberschreitung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen durch den Auftragnehmer

schuldhaft verursacht worden ist und der Auftraggeber den Auftragnehmer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der aul3erordentlichen Kindigung fir den Fall
der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.2  der Auftragnehmer einen vertraglich vereinbarten Beginntermin schuldhaft nicht einhalt und mit

der Ausfuhrung seiner Leistungen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist zur Abhilfe unter Androhung der auRerordentlichen Kiindigung fir den Fall
der Fristversdumung nicht beginnt oder

17.1.3 das Vertrauensverhéltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener

Umstande erheblich gestort ist, oder andere tatsichliche Umsténde vorliegen, auf Grund derer
dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann oder

17.1.4  der Auftragnehmer seine Zahlungen i.S.d. § 17 Abs. 2 InsO eingestellt hat oder
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.1.5 der Auftragnehmer die Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber sein Vermégen beantragt hat

oder

17.1.6 das Insolvenzverfahren tber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet oder die Erdffnung

mangels Masse abgelehnt wird

17.1.7 die Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus anderen Griinden so beeintrachtigt ist, dass ein

Vertrauen in seine Mdglichkeit zur vertragsgerechten Erfillung nicht mehr besteht und der
Auftraggeber dem Auftragnehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter
Androhung der aul3erordentlichen Kiindigung fur den Fall der Fristversaumung gesetzt hat oder

17.1.8 der Auftragnehmer auf Anforderung die verlangte Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist

bzw. der Versicherungsschutz nicht weiter fortbesteht und der Auftraggeber dem Auftragnehmer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der auf3erordentlichen
Kindigung fir den Fall der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.9 die beteiligten Behorden die geplante Malinahme nicht genehmigen oder

17.1.10 das vertraglich vereinbarte Gesamtbudget fur das Projekt unter Beriicksichtigung der weiteren

Vertragsziele nicht eingehalten werden kann.

Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekiindigt, so sind nur die bis dahin tatsachlich
vertragsgemal} erbrachten Leistungen, soweit sie von dem Auftraggeber verwertet werden kdnnen, zu
verguten. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben davon unberihrt.

Die Kindigung des Auftraggebers kann auf einen abgrenzbaren Teil der vom Auftragnehmer
geschuldeten Leistungen beschrankt werden (Teilkiindigung).

Auftragnehmer und Auftraggeber sind insoweit einig, dass als ein solcher abgrenzbarer Teil zumindest
samtliche dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI
insgesamt anzusehen sind. D.h. jedenfalls alle dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der
Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI stellen zum Beispiel einen abgrenzbaren Teil der vom
Auftragnehmer geschuldeten Leistungen dar, sofern der Auftragnehmer z. B. mit den Leistungen der
Leistungsphasen 1 bis 4 im Sinne der HOAI beauftragt ist, so dass der Auftraggeber — sofern die
weiteren Voraussetzungen hierfur vorliegen — in diesem Fall berechtigt wéare, eine Teilkiindigung
beschrankt auf die dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 3 im Sinne der
HOAI zu erklaren.

Ob dartiber hinaus auch einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI als
abgrenzbarer Teil der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen anzusehen sind, ist einer
Einzelfallbetrachtung vorbehalten.

Der Auftragnehmer hat im Falle einer ordentlichen Kiindigung gem. § 648 BGB keinen Anspruch auf
entgangenen Gewinn, soweit ihm im zeitlichen Zusammenhang mit der Kiindigung (binnen 2 Monaten
nach Wirksamwerden der Kiindigung) Ersatz— oder Nachtragsauftrag angeboten wird.

Die Kiundigung bedarf der Schriftform.

Ist der Vertrag durch Kindigung beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Méglichkeit zu
fordern und die ndtigen Auskinfte zu erteilen.
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17.7

18

18.1

18.2

18.3

18.4

19

19.1

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
das Kindigungsrecht des Auftraggebers gem. § 650r Abs. 1 BGB nicht vor Ablauf von 8 Wochen
erlischt. Insoweit ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der
Unterlagen gem. 8§ 650p Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das
vertragsgegenstandliche Projekt realisiert wird oder nicht.

Kundigung durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde kiindigen.

Die Kundigung ist schriftich zu erklaren. Sie ist erst zulassig, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfillung gesetzt und erklart
hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kindigen werde. In dem
Kindigungsschreiben sind — zur Wirksamkeit der auRerordentlichen Kiindigung — die maf3gebenden
tatséchlichen Umsténde darzulegen, auf welche der Auftragnehmer seine aul3erordentliche Kiindigung
stutzt.

Ein etwaiges aul3erordentliches Kindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines etwaigen
Zahlungsverzugs des Auftraggebers besteht frihestens nach Ablauf einer dem Auftraggeber erfolglos
gesetzten 3-woéchigen schriftlichen Nachfrist des Auftragnehmers zur Zahlung der falligen, jedoch vom
Auftraggeber nicht gezahlten Vergitung, sofern der Auftragnehmer gleichzeitig erklart hat, dass er den
Vertrag nach Ablauf der dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist zur Zahlung der offenen Vergitung
kindigen werde.

Dariiber hinaus ist ein etwaiges aul3erordentliches Kiindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines
Zahlungsverzugs des Auftraggebers jedenfalls bis zum Ablauf eines Zeitraums von 2 Wochen nach
Beendigung eines etwaigen einstweiligen Verfigungsverfahrens gemafld § 650d BGB — soweit dieses
entgegen 8 650 BGB auch fur Architekten- und Ingenieurvertrdge Anwendung finden sollte —
ausgeschlossen, soweit es sich um ein einstweiliges Verfigungsverfahren Uber die
Verglitungsanpassung gem. 8 650q Abs. 2 i. V. m. 8 650c BGB handeln sollte und der Auftraggeber
dieses einstweilige Verfigungsverfahren innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist fir die betreffende
Abschlagszahlung eingeleitet hat.

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
die angemessene Frist nach § 650r Abs. 2 BGB nicht unter 8 Wochen betragt. Auch insoweit ist der
Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen gem. 8§ 650p
Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das vertragsgegenstandliche
Projekt realisiert wird oder nicht.

Berufshaftpflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen und bis zum Ablauf
der Verjahrungsfristen aufrecht zu erhalten. Die jeweiligen Deckungssummen dieser Versicherung
mussen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mindestens betragen:

far Schaden am Objekt fur Sach- und Vermodgensschaden: 1.250.000 Euro, 2-fach maximiert p. a.
fur Personenschaden: 5 Mio. €, 2-fach maximiert p. a.
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19.2

19.3

19.4

20

20.1

20.2

20.3

20.4

Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch Vorlage einer Police oder
Versicherungsbestéatigung spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss nachzuweisen,
aus der sich der Bestand und die Hohe der Versicherung nebst Versicherungsnummer ergeben. Der
Auftragnehmer ist zur sofortigen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist. Dies gilt auch, sofern die pro
Versicherungsjahr zur Verfiigung stehenden Deckungssummen aufgebraucht sind oder werden.

Der Auftragnehmer hat erst dann einen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers, wenn er diesem
das Bestehen des Versicherungsschutzes nachgewiesen hat.

Der Auftraggeber kann Zahlungen auch von dem Nachweis des Fortbestehens des Versicherungs-
schutzes abhangig machen.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in dem in Ziff. 19.1 genannten Umfang fir alle
Mitglieder bestehen. Fir die von ihnen zu erbringenden Tétigkeiten haben auch Dritte, Subunternehmer
oder freie Mitarbeiter, ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer wird aufgrund des vorliegenden Vertrags Planungen und sonstige Leistungen fur das
Projekt erbringen [nachfolgend zusammen ,Arbeitsergebnisse”]. Diese Arbeitsergebnisse sowie die hier-
nach zu errichtenden baulichen Anlagen kdnnen gegebenenfalls (urheberrechtlich) schutzfahig sein. Der
Auftraggeber méchte die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers sowie die hiernach zu errichtenden bau-
lichen Anlagen unter Ausschluss eines jeden Dritten dauerhaft fiir das vertragsgegenstandliche Bauvorha-
ben, mdglicherweise auch in gednderter Form, etwa aufgrund von wirtschaftlichen Erwagungen, verwen-
den und/oder diese Rechte auf Dritte Ubertragen. Der Auftraggeber hat insgesamt nur ein bestimmtes
Budget zur Verfigung, so dass es fur den Auftraggeber von besonderer Bedeutung ist, auch im Hinblick
auf etwaige Urheberrechte des Auftragnehmers abschlieRende Regelungen fur die komplette Nutzungs-
dauer der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu treffen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren Auftragge-
ber und Auftragnehmer Folgendes:

Mit Abschluss dieses Vertrages Ubertragt der Auftragnehmer die ihm an seinen Leistungen sowie den
hiernach zu errichtenden baulichen Anlagen nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Nutzungs-
rechte ausschlie3lich und unwiderruflich sowie raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankt auf den
Auftraggeber. Mit der Zahlung der festgelegten Vergiitung ist die Ubertragung der Nutzungsrechte
abgegolten. Der Auftraggeber kann die ihm tbertragenen Nutzungsrechte auch ohne Zustimmung des
Auftragnehmers Dritten einrdumen oder an sie Ubertragen.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, jegliche Unterlagen, die fir die im Vertrag genannten Leistungen
erstellt wurden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers flir andere Zwecke als die
konkrete MalRnahme =zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder zu verdffentlichen. Eine
Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die
beauftragten Leistungen und die daraus resultierende Baumal3nahme bildlich wiederzugeben oder
solche Bilder zu verdffentlichen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum
Schadensersatz.

Sofern der Auftragnehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat, ist er
verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 genannten Unterlagen und Bildnisse nur mit Namensangabe des
Auftraggebers weiterzugeben oder zu verdffentlichen.
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20.5

20.6

20.7

21

21.1

21.2

21.3

21.4

22

22.1

22.2

22.3

Der Auftraggeber darf Unterlagen und sonstige Leistungen des Auftragnehmers fir das
vertragsgegenstandliche Gebaude ohne Mitwirkung des Auftragnehmers, unter Wahrung seiner
eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten, nutzen und &ndern. Dies gilt auch fur das fertige Bauwerk.

Der Auftragnehmer hat nach Bauende die zur Baudurchfiihrung bendtigten Unterlagen an den
Auftraggeber herauszugeben. Gegen diesen Herausgabeanspruch steht dem Auftragnehmer kein
Zurtickbehaltungsrecht zu.

Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 20 gelten auch im Falle vorzeitiger Beendigung des
vorliegenden Vertragsverhaltnisses durch Kindigung, Aufhebung oder auf sonstige Weise sowie fir
den Fall, dass der Vertrag ein Stufen- oder Abrufvertrag ist und der Auftraggeber nicht samtliche in dem
Vertrag genannten Leistungen beauftragt bzw. abruft. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die
Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines
weiteren Nutzungsentgeltes, mit oder ohne Hinzuziehung eines Dritten weiter zu nutzen, zu ergénzen,
zu andern, zu vervielfaltigen, zu verdéffentlichen und zu Gbertragen und insbesondere das Bauvorhaben
fertigzustellen. Die vorstehenden Rechte dieser Ziffer kann der Auftraggeber auch auf einen Dritten
Ubertragen, der die weiteren Planungsleistungen Ubernimmt. Der Auftragnehmer stimmt der
Ubertragung bereits jetzt zu.

Geheimhaltung, Eigentum

Alle Zeichnungen, Angaben, Systeme, Betriebsverfahren, Zahlen, Abbildungen und sonstigen
Informationen, gleich welcher Art und welchen Ursprungs, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit
diesem Vertrag Ubergeben werden oder zur Kenntnis gelangen, sind von ihm streng vertraulich zu
behandeln und bleiben Eigentum des Auftraggebers.

Sie durfen vom Auftragnehmer ohne Einwilligung des Auftraggebers weder kopiert, verdffentlicht oder
Dritten zuganglich gemacht werden, noch zu einem anderen als dem in diesem Vertrag festgelegten
Zweck benutzt werden. Der Auftragnehmer wird sein Personal dementsprechend anweisen und
verpflichten.

Der Auftragnehmer wird unaufgefordert alle Unterlagen, Datentrager usw. mit Beendigung der
Abwicklung des Vertrages an den Auftraggeber zurtickgeben.

Alle Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages anfertigt, unterliegen dem unumschrénkten Eigentums- und Verfligungsrecht
des Auftraggebers ohne einen zusatzlichen Vergitungsanspruch.

Arbeitsgemeinschaften (ARGE)

Arbeitsgemeinschaften haben dem Auftraggeber ein zur Vertretung berechtigtes (‘federfihrendes")
Mitglied zu benennen und auf dessen Anfordern eine schriftliche Vollmacht auszustellen.

Das federfihrende Mitglied ist berechtigt, die Arbeitsgemeinschaft im Namen und fir Rechnung der
Mitglieder zu vertreten. Beschrankungen seiner Geschaftsfihrungsbefugnis, die im Verhéltnis der
Arbeitsgemeinschaftsmitglieder zueinander festgelegt sind, schréanken die Vollmacht gegeniiber dem
Auftraggeber nicht ein.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliel3lich an das federfihrende
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf ein von ihm zu benennendes Konto oder nach dessen schriftlicher
Weisung an Dritte geleistet.
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23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

24

AbschlielRende Bestimmungen

Der Auftragnehmer ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen berechtigt.

Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher
Zustimmung abtreten.

Fur die vertraglichen Beziehungen gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Als Erfullungsort gilt — vorbehaltlich abweichender individualvertraglicher Vereinbarungen - Frankfurt
am Main.

Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
offentlichen Rechts oder o6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, ist Frankfurt am Main
ausschliel3licher Gerichtsstand fiur alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.

Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit ihre Mitwirkung an der Vertragserfillung einzustellen,
als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit
der ubrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berdhrt. Fur diesen Fall verpflichten sich die
Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich zuldssige Vereinbarungen zu
ersetzen. Entsprechendes gilt beim Vorhandensein von Vertragsliicken.

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von etwaigen Anspriichen gemal3 § 650e BGB,
sofern der Auftraggeber entsprechende anderweitige Sicherheit, z. B. durch Bankbtirgschaft stellt.

Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteile der Vertragsbedingungen:

Anlage 1: CAD-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
Anlage 2: AVA-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
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VERTRAG

uber Planungsleistungen
in den Leistungsbildern

Gebaude und Innenraume
gemal § 34 HOAI 2021

und

Tragwerksplanung
gemal § 51 HOAI 2021

fur die Sanierung der Wagenhalle Neu-Isenburg

zwischen der
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Kurt-Schumacher-Stral3e 8
60311 Frankfurt am Main

im Folgenden AG bzw. VGF genannt

und

- im Folgenden AN genannt -

76



Praambel

Die VGF ist tatig als Verkehrsdienstleisterin beim Betrieb des Offentlichen Personennahver-
kehrs (OPNV) in Frankfurt am Main. Sie ist Betreiberin von Schienen-Personenbeférderungs-
leistungen (StralRen- und Stadtbahnen) und zugleich Verkehrsinfrastrukturunternehmen i.S.d.
§ 10 Hessisches OPNVG. Auf neun U-Bahn- und zehn StraBenbahnlinien sorgen rund 400
Schienenfahrzeuge der VGF fiir umfassende Mobilitat. Die VGF ist verantwortlich fur die rol-
lende und die ortsfeste Infrastruktur (ober- und unterirdisch), fir das Verkehrsmanagement,
fur Sauberkeit, Sicherheit, Service und Kundendienst. Darliber hinaus erbringt die VGF fur die
Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (traffiQ) OPNV-Businfrastruktur-
dienstleistungen z.B. an Bushaltestellen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH betreibt im Stadtwald Frankfurt
nahe der Stadtgrenze zu Neu-Isenburg an der Darmstadter LandstraBe ca. 200 m nordlich des
Strallenbahnstationsgebaudes Neu-lsenburg (Darmstadter Landstrale 730), eine Wagen-
halle (NIWH). Das Gelande (siehe Lageplan Anlage 5.1) ist raumordnungsrechtlich Wald- und
Gewasserschutzgebiet und nicht zur Bebauung frei gegeben. Das Gebaude soll erhalten blei-
ben, da es Bestandsschutz geniel3t und ein Neubau nicht zugelassen wird.

In dem Gebaude aus dem Jahr 1902 sind diverse historische Fahrzeuge des Verkehrsmuse-
ums in Schwanheim abgestellt. Das Gebaude steht nicht unter Denkmalschutz. Die Gebaude
des Verkehrsmuseums Schwanheim und die Wagenhalle in Neu-Isenburg gehdren zu der
ehemaligen Waldbahn Frankfurt und bilden ein Ensemble.

Da eine enge Zusammenarbeit von Geb&ude- und der Tragwerksplaner notwendig wird, wur-
den diese Planungen in einem Los zusammengefasst.

Der Architekt ist dem AG gegenuber in der Gesamthaftung der Planerleistungen und muss im
Innenverhaltnis mit dem Tragwerksplaner (z.B. als Subunternehmer) dessen Befahigung prii-
fen, die Schnittstellen untereinander vertraglich regeln und dem Auftraggeber (AG) nachwei-
sen.

81
Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Beauftragung des AN durch den AG mit der Er-
bringung von Planungsleistungen flir Gebaude und Innenraume sowie fir die Trag-
werksplanung (Grundleistungen und besondere Leistungen) betreffend die Sanierung
der Wagenhalle Neu-lsenburg gemaR Anlage 2 und der HOAI 2021

o Architektenleistungen im Leistungsbild Gebaude und Innenrdume gemaf Anlage 2.1
dieses Vertrages und 8§ 34 HOAI 2021.

e Ingenieurleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung gemafR Anlage 2.2 dieses
Vertrages und § 51 HOAI 2021.

(2) Fur die Bewertung der zu erbringenden Leistungen gelten die Angaben aus den Leis-
tungsbeschreibungen Geb&ude und Innenrdaume und Tragwerksplanung (Anlagen 2.1
und 2.2) unter B) Beschreibung der Grundleistungen und C) besondere Leistungen.

260430_BMS_260611_BMS_NIWH-Planervertrag_Gebaeude-u- Statik.docx
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(3) Der AN hat bei seiner Leistungserbringung die jeweils einschlagigen und aktuellen Vor-
gaben des ,Handbuchs fiir die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Stra-
Ren- und Brickenbau“ (HVA B-StB) bzw. des ,Handbuchs fir die Vergabe und Ausfih-
rung von Lieferungen und Leistungen im Stral3en- und Briickenbau“ (HVA-L-StB) ent-
sprechend zu beachten (insbesondere Teil 3), inkl. der dort vorgegebenen Formular-
Muster, die jeweils unter der Homepage des Bundesministeriums flr Verkehr und Digi-
tale Infrastruktur abgerufen werden kdnnen.

§2
Grundlagen des Vertrages

(1) Nachrangig zu diesem Vertrag sind folgende Anlagen Vertragsbestandteile:

1 Vertragsbedingungen
1.1 | AGB der VGF flr die Ausfiihrung von Architekten- u. Ingenieurleistungen
Anlage 1.1
1.2 | AVA-Richtlinie der VGF, Anlage 1.2
1.3 | CAD-Richtlinie der VGF, Anlage 1.3
2 Leistungsbeschreibungen
2.1 | Leistungsbeschreibung Gebaude und Innenraume, Anlage 2.1
2.2 | Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2
2.3 | vorlaufige Terminplanung Anlage 2.3
3 Grobkostenschatzung des AG nach DIN 276-2018, Anlage 3
4 Honorargrundlagen
4.1 | Honorargrundlagen Gebaude und Innenrdume, Anlage 4.1
4.2 | Honorargrundlagen Tragwerksplanung, Anlage 4.2
5 Bestandsplane
5.1 | Bestandsplane, Lageplan, Anlage 5.1
5.2 | Bestandsplane, Grundrisse, Ansichten und Schnitte, Anlage 5.2
5.3 | Fotodokumentation, Bestand, Anlage 5.3
6 Voruntersuchungen (diverse Gutachten von 2013 bis 2023)
6.1 | Statik Anlage 6.1
6.2 | Kampfmittel Anlage 6.2
6.3 | Baugrundgutachten Anlage 6.3
6.4 | Brandschutzgutachten Anlage 6.4
6.5 | Energetische Einschatzung Anlage 6.5
6.6 | Objektschutzempfehlung Anlage 6.6
7 Regelwerke
7.1 | Arbeiten im Bereich von Gleisen, Anlage 7.1
260430_BMS_260611_BMS_NIWH-Planervertrag_Gebaeude-u- Statik.docx
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7.2 | BOStrab, Anlage 7.2

7.3 | Fachinformation_BGI_5040, Anlage 7.3

7.4 | Lichtraumprofil StraRenbahn, Anlage 7.4

7.5 2006-03-BGV_D30, Anlage 7.5

7.6 | Kabelrichtlinie VGF, Anlage 7.6

7.7 | 181201-QM-Tabelle_VGF_Rev2.0, Anlage 7.7

7.8 | Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen, Anlage 7.8

7.9 | Gestaltungssatzung Freiraum und Klima / FFM, Anlage 7.9

7.10 | Broschire Freiraum und Klima, Anlage 7.10

8 Vorlagen

8.1 | Vorlage Statusbericht, Anlage 8.1

8.2 | Vorlage Anderungsantrag, Anlage 8.2

9 | 9.0 | Infomappe des Stadtplanungsamt Frankfurt, Anlage 9.0

9.1 | Freiraumsatzung Anlage 9.1

9.2 | Stellplatzsatzung Anlage 9.2

9.2a | Zonenkarte Stellplatzsatzung Anlage 9.2a

9.2b | Leitfaden Stellplatzsatzung Aniage 9.2b

9.3 | Vorgartensatzung Anlage 9.3

10 | 10.1 | Erlauterungstext der Zuschlagskriterien Anlage 10.1

10.2 | Personliche Referenzen Anlage 10.2

Im Falle von Widerspriichen zwischen den Regelungen dieses Vertrags und den weite-
ren Vertragsbestandteilen haben die Regelungen dieses Vertrags stets Vorrang.

Im Ubrigen gilt im Falle von Widerspriichen die vorstehend angegebene Reihenfolge der
Vertragsbestandteile. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind jedoch als integrale und
sich gegenseitig ergdnzende Vertragsbestandteile zu verstehen. Das heif3t auch dann,
wenn eine Leistung in einem nachrangigen Vertragsbestandteil beschrieben, in einem
vorrangigen Vertragsbestandteil jedoch nicht aufgeftihrt ist, handelt es sich nicht um ei-
nen Widerspruch zwischen den einzelnen Vertragsbestandteilen. In diesem Fall ist die
Leistung vom AN vielmehr auch dann geschuldet, wenn sie erst in einem nachrangigen
Vertragsbestandteil aufgefihrt wird. Ein Widerspruch liegt hingegen z.B. vor, wenn Leis-
tungen in den Vertragsbestandteilen unterschiedlich beschrieben sind. In diesem Fall gilt
die vorstehend angegebene Reihenfolge der Vertragsbestandteile und die Leistung ist
vom AN so auszufiihren, wie im vorrangigen Dokument beschrieben.

Bei Widerspriichen zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen (z.B. Planen) geht
zunachst die speziellere Unterlage der allgemeineren vor. Existiert kein solches Spezia-
litatsverhaltnis so geht bei gleichrangigen Unterlagen die jingere der alteren Unterlage
vor. Mal3geblich ist das Ausfertigungsdatum des Dokuments bzw. bei Indexfortschrei-
bungen das Einfiigungsdatum der inhaltlichen Anderung.

Paragrafen ohne Gesetzesangabe sind solche dieses Vertrags.

260430_BMS_260611_BMS_NIWH-Planervertrag_Gebaeude-u- Statik.docx

Seite 4 von 16

79



1)

)

®3)

(4)

§3
Leistungen des AN

Die vom AN zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag nebst seinen
Anlagen.

Der AN ist verpflichtet, samtliche zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele erforder-
lichen Leistungen zu erbringen und Pflichten zu erflllen, die sich aus dem beauftragten
Leistungsinhalt ergeben. Er hat dabei die Grundsatze der Funktionalitat und gré3tmaog-
lichen Wirtschaftlichkeit sowohl bei der Planung des Baus als auch fir den spéateren
Betrieb und die Unterhaltung des fertiggestellten Baus zu beachten.

Der AN hat hierzu - vorbehaltlich noch zu erfolgender Einzelbeauftragung, die jeweils
durch einzelne Auftragsschreiben erfolgt - insbesondere die nachfolgend genannten
Leistungen zu erbringen. Bei den nachstehend aufgefiihrten Leistungen handelt sich nur
um Mindestanforderungen an eine vertragsgeméafRe und mangelfreie Leistungserbrin-
gung durch den AN zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele. Die vom AN mit die-
sem Vertrag geschuldeten Tatigkeiten/Leistungen umfassen dementsprechend auch
Leistungen und Pflichten, die nachfolgend nicht aufgefiihrt, aber zur Erreichung der ver-
einbarten Vertragsziele erforderlich sind.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise.

Fur Grundleistungen der Tragwerksplanung gelten die Lph.1 bis Lph.6. Ab LPH 7 wird
auf die besonderen Leistungen der Leistungsphasen 7 bis 9 verwiesen, In den
Anlagen 2.1 und 2.2 sind diese fiir die jeweiligen Leistungsbilder aufgeschlisselt.

Es sind folgende Stufen mit folgenden Leistungsinhalten vorgesehen:

Stufe 1
(Lph.1 bis 4)  Leistungsbeschreibung Gebaude und Innenrdume, Anlage 2.1
Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2
- Lph.1, Grundlagenermittlung
- Lph.2, Vorplanung
- Lph.3, Entwurfsplanung
- Lph.4, Genehmigungsplanung (falls notwendig)

Stufe 2 Leistungsbeschreibung Gebaude und Innenraume, Anlage 2.1
(Lph.5 bis 7)  Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2

- Lph.5, Ausfuhrungsplanung

- Lph.6, Vorbereitung der Vergabe

- Lph.7, Mitwirkung bei der Vergabe

Stufe 3 Leistungsbeschreibung Gebaude und Innenraume, Anlage 2.1
(Lph.8 bis 9)  Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2

- Lph.8, Objektiiberwachung

- Lph.9, Objektbetreuung
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Beauftragt sind mit dem Abschluss dieses Vertrags zunachst nur die vorstehend be-
schriebenen Leistungen der Stufe 1.

Eine etwaige Beauftragung der Leistungen weiterer Stufen erfolgt durch gesonderten
schriftlichen Auftrag des AG nach Zustandekommen dieses Vertrags.

Dem AG steht es frei, Leistungen weiterer Stufen zu beauftragen oder hiervon abzuse-
hen.

Beauftragt der AG den AN spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung
der Leistungen der vorangegangenen Stufe mit der Ausfiihrung der Leistungen einer
weiteren Stufe, ist der AN verpflichtet, diese weiteren Leistungen ebenfalls zu den Be-
dingungen dieses Vertrages zu erbringen.

Sollte der AG davon absehen, den AN mit Leistungen weiterer Stufen zu beauftragen,
stehen dem AN deswegen keinerlei Anspriiche gegen den AG zu; insbesondere nicht
solche auf Entschadigung, Vergiitung oder Schadensersatz.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars ab-
leiten.

Der AN sichert dem AG zu, dass er — auch im Falle einer Beauftragung der Leistungen
weiterer Stufen — Uber ausreichende personelle Kapazitaten verfugt, um geanderte oder
zusatzliche Leistungen zu erbringen. Er ist berechtigt, zur Erfullung seiner Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag Subplaner: innen einzusetzen, bleibt aber alleiniger Ansprech-
partner des AG. Der entsprechend gewahlte Ansprechpartner des AG, dessen Vertre-
tung in Redundanz und deren Qualifikationen (auch nach HBO) sind dem AG bei Ange-
botsabgabe zu benennen und etwaige Personenwechsel sind zwingend sofort und
schriftlich mitzuteilen.

Der AN benennt dem AG nachfolgende Ansprechpartner: in:

Ansprechpartner: in des AN:

Vertretung Ansprechpartner: in des AN:

Der AN ist bis zur Fertigstellung seiner Leistung verpflichtet, jeweils zum 3. Werktag
eines jeden Monats den Stand der Vertragserfiillung einschlielich der Entwicklungen
des vorherigen Monats schriftlich in einem kurzen und tbersichtlichen Statusbericht ge-
maf dem Muster (Anlage 8.1) zu dokumentieren und diesen an den AG und ggf. einen
etwaig vom AG beauftragten Projektsteuernden zu Gbersenden.

In diesem Statusbericht ist vom AN jeweils auch anzugeben, ob die mit dem AG verein-
barten Termine eingehalten werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom AN in dem
Statusbericht auch anzugeben, um welchen konkreten Zeitraum sich die mit dem AG
vereinbarten Termine verschieben und was die Ursachen hierflr sind. Ferner hat der AN
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in dem Statusbericht auch anzugeben, ob und ggf. welche Anderungen sich hinsichtlich
der Termine gegentiiber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei auch die Ursachen fiir
solche Veranderungen gegeniber dem Vormonat vom AN anzugeben sind.

Ferner ist der AN verpflichtet, in dem Statusbericht auch anzugeben, ob das vertraglich
vereinbarte Baubudget gemaf 8§ 4 eingehalten wird und — sollte dies nicht der Fall sein,
so sind die Griinde flir eine Baubudgetiiberschreitung zu benennen. Hierbei hat der AN
jeweils auch anzugeben, ob und ggf. welche Anderungen sich im Hinblick auf das Bau-
budget gegentiber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei der AN auch die Ursachen
zu benennen hat, die zu der Veranderung gegeniber dem jeweiligen Vormonat gefiihrt
haben.
§4
Baubudget

Dem AG steht nur ein bestimmtes Budget fir die Ausfiihrung der geplanten Werk- und
Bauleistungen zur Verfiigung. Die Einhaltung des Baubudgets gilt als Vertragsziel.

Der AG geht von einem Kostenrahmen fir die Kostengruppen 200 bis 500 gem. DIN
276, in der bei Vertragsabschluss gultigen Fassung, in Hohe von gerundet 1,8 Mio. €
aus.

Die Parteien vereinbaren daher als Beschaffenheit der Planungsleistungen des AN und
als eigenstandiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im Rahmen dieses Vertrages,
dass die Planung des AN so zu erfolgen hat, dass die tatséchlich dem AG entstehen-
den Netto-Kosten der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276-2018 den in der vom
AG freigegebenen Kostenberechnung des AN genannten Betrag nicht Ubersteigen.
Hierbei handelt es sich sodann um ein Baubudget gem. Ziff. 15 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der VGF fir die Ausfihrung von Architekten- und Ingenieurleistun-
gen (Anlage 1.1).

Die Kostenberechnung des AN aus der Entwurfsplanung (Lph.3) ist dem AG zur Frei-
gabe vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen, wenn erkennbar
wird, dass das Baubudget tiberschritten wird. Der AN ist verpflichtet in jeder Phase der
von ihm zu erbringenden Leistungen insbesondere die Entwicklung der Kosten zu kon-
trollieren.

Der AN ist zudem verpflichtet, bei einer sich abzeichnenden Uberschreitung des Bau-
budgets unverziglich Vorschlage zu erarbeiten, mit denen dieses Baubudget — mog-
lichst unter Beibehaltung der vereinbarten Vertragsziele — eingehalten werden kann
und auf Anforderung des AG entsprechend so umzuplanen, dass das Baubudget ein-
gehalten wird.

Sollte der AG die Planungs- oder Uberwachungsziele andern und es hierdurch zu einer
Uberschreitung des Baubudgets kommen, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf un-
verziglich schriftlich unter Nennung des Netto-Geldbetrags, um den dieses Baubudget
Uberschritten wird, hinzuweisen. Der AN hat in diesem Fall mit seinem Hinweis recht-
zeitig die schriftliche Entscheidung des AG (iber eine Anderungsanzeige (Anlage 8.2)
einzuholen, ob die entsprechende Anderung der Planungs- oder Uberwachungsziele
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gleichwohl vom AN umgesetzt werden soll.

Teilt der AG dem AN mit, dass die Anderung der Planungs- oder Uberwachungsziele
gleichwonhl durch den AN umgesetzt werden soll und setzt der AN diese Anderung um,
erhoht sich das Baubudget um den vom AN gemaR § 4.4 Satz 1 benannten Netto-
Geldbetrag, es sei denn der AG hat diesem Betrag mit seiner Mitteilung, dass die An-
derung der Planungs- oder Uberwachungsziele durch den AN umgesetzt werden soll,
widersprochen. In diesem Fall erhdht sich das Baubudget gem. § 4.1 in Hohe des ob-
jektiv zutreffenden Netto-Geldbetrags, um welchen das in § 4.1 vereinbarte Baubudget
infolge der Anderung der Planungs- oder Uberwachungsziele durch den AG tberschrit-
ten wird.

85
Datenaustausch

Es gelten die Angaben aus den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 2.1 und 2.2) unter
A) Beschreibung der Planungsaufgabe, 4) Anforderungen an die zu Ubergebenden Da-
ten und Dokumente.

Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digi-
taler Form (Planunterlagen im dwg oder msn - Format sowie im pdf-Format; Beschrei-
bungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xIsx-Format; Pra-
sentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format); Terminplanungen sind mit MS-Pro-
jekt zu erstellen und als mpp—Format sowie PDF zu tibergeben und zusatzlich in analo-
ger Form als kopierfahiger Farbausdruck zu tbergeben.

Bei Verwendung einer Projektplattform wie z. B. Awaro ist diese fir die Dokumenten-
und Planablage sowie zur Kommunikation zu verwenden. Ein Anspruch aus Mehrvergu-
tung entsteht hieraus nicht.

Digitale Bestands- und Neuplanungen sind gemafl CAD-Richtlinie des Auftraggebers
aufzustellen (Anlage 1.3); Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen gelten die
Dateiformate und Vorgaben aus der AVA-Richtline des AG (Anlage 1.2); Ausschrei-
bungstexte sind gemalR Standardleistungsbuch (STLB-Bau) aufzustellen; die Gliede-
rungsvorgaben sowie die Allgemeine Baubeschreibung des AG sind anzuwenden

Der AN hat die von ihm zu tibergebenden Unterlagen im nétigen Umfang zu bearbeiten,
u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-
gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu Gbernehmen.

86
Abnahme

Die Leistungen des AN werden spatestens innerhalb von zwei Monaten nach vollstandi-
ger Fertigstellung der letzten beauftragten Leistung férmlich im Rahmen einer Ab-
schlussbesprechung schriftlich abgenommen, sofern der AN dem AG die vollstandige
Fertigstellung schriftlich mitgeteilt und die vollstandige, in der wesentlichen mangelfreien
Erfullung nachgewiesen hat. 8 640 Abs. 1 Satz 2 BGB bleibt unberthrt.
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Termine

Die Parteien vereinbaren die nachfolgend aufgefiihrten maximalen Termine / Fristen, flr
die mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen der Stufe 1 gem. § 3; jeweils ab Datum
des Projektbeginns (vorlaufiger Terminplan Anlage 2.3). Die aufgeftihrten Wochen sind
als Arbeitswochen mit 5 Arbeitstagen definiert. Das Datum des Projektbeginns ist das
erste Projektstartgesprach, zu dem der AG einladt (,Kick-Off*) und in der Einladung aus-
driicklich darauf hinweist, dass es sich um das Projektstartgesprach handelt. Der Pro-
jektbeginn erfolgt jedoch ungeachtet dessen spatestens 1 Woche nach Vertragsschluss,
d. h. Zugang des Zuschlagschreibens, auch wenn der AG nicht zum Projektstartge-
sprach einladen sollte.

a) Beginn der Leistungen der Stufe 1 des AN: 1 Woche
(Lph.1 bis Lph.4) nach Vertragsschluss

b) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 1: 16 Wochen
(Lph.1 bis Lph.4) nach Projektbeginn

Fur den Fall der Beauftragung weiterer Stufen gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien zudem folgende Termine / Fristen:

c) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 2: 15 Wochen
(optional: Lph. 5 bis Lph. 7) nach Beauftragung Stufe 2

d) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 3: 36 Wochen
(optional: Lph.8 und Lph.9) nach Beauftragung Stufe 3

Ungeachtet des vorstehenden 8§ 7 Absatze 1 und 2 stellt die Einhaltung samtlicher ver-
einbarter Termine ein eigenstandiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im Rahmen
dieses Vertrages dar. Sollte ein vereinbarter Termin aufgrund von Mangeln der mit die-
sem Vertrag beauftragten Planung, die der AN oder seine Erfiillungsgehilfen zu vertreten
haben, nicht gehalten werden kénnen, so stellt unter anderem auch dies einen Mangel
an den Leistungen des AN dar.

Die Nichteinhaltung der Termine ist dem AG unverziglich anzuzeigen. Der AN hat mit
der VGF in diesem Falle schriftlich neue angemessene Termine zu vereinbaren. Ein be-
reits eingetretener Verzug bei der Leistungserbringung entféllt jedoch auch durch neu
vereinbarte Termine nicht.

Der AN ist verpflichtet, den Abruf der Leistungen der weiteren in 8§ 3 benannten Stufen
jeweils so rechtzeitig schriftlich beim AG abzufordern, dass im Falle einer Beauftragung
des AN mit diesen Leistungen keine Verzégerung bei der weiteren Leistungserbringung
eintritt. Dem AG muss mindestens eine Entscheidungsfrist von 3 Wochen bleiben.
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§8

Vergutung
(1) Leistungsbild Gebaude und Innenraume
HOAI, Anlage 10 (zu § 55 Absatz 3, § 56 Absatz 3)
Es gilt Anlage 4.1, Honorargrundlagen Geb&ude und Innenrdume
a) Honorarzone:
gemanR HOAI Anlage 10.2 Objektliste Gebaude: Honorarzone |
b) Honorarsatz:
geman der Honorartafel des § 35 HOAI: Mittelsatz
c) Anrechenbare Kosten:
Die Honorarermittlung fur die Grundleistungen richtet sich nach den jeweiligen anre-
chenbaren Kosten des Objekts und § 33 Abs. 1 HOAI; geméanR § 6 Abs. 1 HOAI werden
folgende Kostenermittlungen zu Grunde gelegt:
Solange fir die Lph. 1-9 keine geprifte Kostenberechnung vorliegt, werden die vorlaufi-
gen anrechenbaren Kosten auf Grundlage des Kostenrahmens der VGF (Anlage 3)
nach MaRgabe des 8§ 33 Abs. 1 HOAI; gemaR fiir die beauftragten Leistungen mit anre-
chenbaren Kosten von 1.800.000.- €, netto beziffert.
d) Bewertung der Leistung Gebaude und Innenrdume
Es gelten die Angaben aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 2.1)
unter B) Beschreibung der Grundleistungen
Euro netto
Und C) Besondere Leistungen gem. Anlage 2.1 insgesamt
Euro netto
e) Zuschlag/Abschlag
Auf das nach den vorstehenden Parametern errechnete Nettohonorar wird ein
Abschlag* iNn HONEe VON [...iuiiiei i e e e ]
oder ein
Zuschlag* IN HOhe VON [ e e, ] vereinbart.
(*Nichtzutreffendes bitte streichen)
(2) Leistungsbild Tragwerksplanung
Es gilt Anlage 2.2, Honorargrundlagen Tragwerksplanung
f) Honorarzone:
gemal HOAI Anlage 14.2 Objektliste TWP angehort: Honorarzone I
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g) Honorarsatz:
gemal der Honorartafel des § 52 HOAI: Mittelsatz

h) Anrechenbare Kosten:

Die im Folgenden benannten anrechenbaren Kosten beziehen sich auf die beauftragten
Planungsleistungen fir die Sanierung der Wagenhalle Neu-lsenburg. Die Honorarermitt-
lung fur die Grundleistungen richtet sich nach den jeweiligen anrechenbaren Kosten des
Objekts und § 50 Abs. 1 HOAI 2021; gemaR § 6 Abs. 1 HOAI 2021 werden folgende
Kostenermittlungen zu Grunde gelegt:

Solange keine frei gegebene Kostenberechnung vorliegt, werden die vorlaufigen anre-
chenbaren Kosten auf der Grundlage des Kostenrahmens der VGF (Anlage 3) und nach
MalRgabe des 8 50 Abs. 1 HOAI 2021 fir die beauftragten Leistungen mit ca. 675.000,-
€, netto beziffert.

i) Bewertung der Leistung Tragwerksplanung:
Es gelten die Angaben aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 2.2) unter B) Be-

schreibung der Grundleistungen

Euro netto

Und C) Besondere Leistungen gem. Anlage 2.2 insgesamt

Euro netto

j) Zuschlag/Abschlag
Auf das nach den vorstehenden Parametern errechnete Nettohonorar wird ein

Abschlag* INHOhe VON ..o e, ]
oder ein
Zuschlag* iIn HOhe vON  [.ooii e e, ] vereinbart.

(*Nichtzutreffendes bitte streichen)

(3) Nebenkosten gemal § 14 HOAI
Alle anfallenden und firr die Durchfiihrung des Vertrages erforderlichen Nebenkosten
werden mit einer Pauschale von 3 % des Nettohonorars vergtitet. In dieser Nebenkos-
tenpauschale sind inshesondere die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2 HOAI enthalten, und
insbesondere:
- Fahrt- und Reisekosten
- Arbeitskopien und Pausen wie folgt:
» 3 Exemplare von Planunterlagen (LPH 2 und LPH 3) mit Unterschriftenblatt,
welche durch die VGF zu prifen und freizugeben sind.
* 5 Exemplare Genehmigungsverfahren nach HBO (Bauantrag — LPH 4)
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(4)

(5)

(6)

* 4 Exemplare der Genehmigungsunterlagen (LPH 5 und LPH 8) mit Unter-
schriftenblatt fir das Zustimmungsverfahren nach BOStrab
* 1 Exemplar der Planunterlagen von relevanten Planungsstanden mit Unter-
schriftenblatt
Darlber hinaus gehende Mehrexemplare werden auf Nachweis gesondert
vergutet.
- Post- und Fernmeldegebiihren
- Kaosten, die fur die Anpassung von Formaten und Schnittstellen der EDV (AVA,
CAD etc.) erforderlich werden.

Weitere Nebenkosten werden vom AG nicht erstattet.

Die VGF erstattet dem AN die auf die Vergiitung und die Nebenkosten anfallende ge-
setzliche Umsatzsteuer.

Fur den Fall, dass eine Bewertung vorzunehmen ist, welcher Anteil der Vergitung auf
eine vom AN zu erbringende Teilleistung entféllt, vereinbaren die Parteien, dass hierfur
die Bewertungen aus den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 2.1 und 2.2) unter B) Be-
schreibung der Grundleistungen maf3gebend sind.

Leistungen nach Stundenaufwand

Soweit Leistungen nach Stundenaufwand vergttet werden, gilt Folgendes:

Der geschatzte Stundenaufwand ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu tiber-
mitteln. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen und erforderli-
chen Zeitaufwands zu folgenden Stundenséatzen:

Architekt/in, Ingenieur/in: EUR
Techniker/in, Zeichner/in: EUR

Sekretariats- oder Assistenzmitarbeiter: in werden nicht zusétzlich vergutet. Zuschlage
fir Wochenend- oder Nachtarbeit werden nicht gewabhrt.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 15 Minuten (0,25 h). Es wird fir jede vollen-
deten 15 Minuten (1/4 des Stundensatzes) abgerechnet.

Die vorgenannten Verrechnungssatze verstehen sich jeweils netto inkl. Nebenkosten
gemal § 8.3.

Die geleisteten Stunden sind vom AN unter Angabe des Zeitpunkts (Uhrzeit von/bis) der
Erbringung der geleisteten Arbeiten, einer genauen Beschreibung der erbrachten Leis-
tung (z.B. Bezeichnung der Uberarbeiteten Plane mit Nr., Datum und Index sowie Be-
schreibung der vorgenommenen Anpassungen) und der namentlichen Benennung des
Mitarbeiters nebst seiner Qualifikation (Architekt/Ingenieur oder Techniker/Zeichner) zu
dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem AG wdchentlich zu Gbergeben.
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8§89
Zahlungen

Rechnungen sind grundsatzlich in elektronischer Form als PDF oder — vorzugsweise -
ZUGFeRD 2.0 an folgende E-Mail-Adresse zu versenden: rechnungswesen@vgf-
ffm.de.

Der AN erhalt bei ordnungsgemaler Leistungserbringung Abschlagszahlungen entspre-
chend dem Leistungsstand. Abschlagsrechnungen mussen priifbar sein und den Nach-
weis des erreichten Leistungsstandes enthalten. Nachweise fiir die erbrachten Leistun-
gen sind dem AG mit der Abschlagrechnung zu Ubergeben / tGbermitteln, sofern diese
nicht schon nachweislich dem AG (ibergeben / tibermittelt worden sind.

Abschlagszahlungen werden innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der priffahigen
Rechnung fallig. Sie beinhalten keine Teilabnahme.

Die Schlusszahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer priuffahigen Schluss-
rechnung mit Nachweisen der Leistungserbringung (sofern sie nicht bereits bei der Ab-
nahme Ubergeben wurden) und formlicher Abnahme der Leistungen des AN féallig.

§10
Kindigung

Der AG kann den Vertrag jederzeit kiindigen. Im Ubrigen ist der Vertrag fir beide Seiten
aus wichtigem Grund kiindbar. Der AG ist insbesondere berechtigt, den Vertrag aus
wichtigem Grund zu kiindigen, wenn

- der AG seine Planungs- oder Bauabsicht fiir das Projekt oder Teile davon — aus
welchen Griinden oder Motiven auch immer — aufgibt oder

- dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses wegen nach Vertragsabschluss
eingetretener, vom AG nicht zu vertretender Umstande nicht mehr zugemutet wer-
den kann oder

- das Vertrauensverhaltnis zum AN nachhaltig gestort ist oder

- der AN seine Zahlungen eingestellt hat oder die Erdffnung des Insolvenz-, Ver-
gleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens tber sein Vermdgen beantragt ist
oder er die Vermogensauskunft nach § 807 ZPO abgegeben hat.

Im Fall von Leistungsstdrungen oder Leistungsverzug des AN bedarf es vor Ausspruch
einer Kiindigung aus wichtigem Grund der Setzung einer vorherigen angemessenen
Frist zur Abhilfe und einer fruchtlosen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger Kiindigungsan-
drohung. Letzteres ist entbehrlich, wenn der AN die Erflllung seiner Vertragspflichten
verweigert oder die weitere Leistungserbringung aus vertragswidrigen Griinden von Ge-
genleistungen abhéngig gemacht hat.
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Die Kindigung des AG kann auf Teilleistungen des Vertrages beschrankt werden. In
diesem Fall gelten die nachfolgenden Abrechnungsregeln — beschrankt auf die gekin-
digten Leistungen — entsprechend. Im Ubrigen bleibt der Vertrag vollstandig giiltig und
ist mit dem aufgrund der Teilkindigung reduzierten Leistungsinhalt durchzufihren.

Hat der AG aus wichtigem Grund gekiindigt oder der AN aus einem Grund gekiindigt,
den der AG nicht zu vertreten hat, so sind nur die gemaR § 648 a BGB bis dahin ver-
tragsgemald erbrachten, nachgewiesenen und vom AG verwertbaren Leistungen ein-
schlie3lich der fur diese Leistungen nachweisbar entstandenen Nebenkosten zu vergu-
ten.

Schadensersatzanspriiche des AG bleiben im Falle einer von ihm ausgesprochenen
Kindigung aus wichtigem Grund unberihrt. Der AG ist insbesondere berechtigt, die in-
folge der Kindigung entstandenen oder entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der
Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN ent-
stehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen und damit gegen einen et-
waigen Honoraranspruch des AN aufzurechnen.

In allen anderen Féallen, insbesondere wenn der AG ohne wichtigen Grund gekiindigt hat
oder der AN aus wichtigem Grund gekiindigt hat, den der AG zu vertreten hat, erhalt der
AN fir die ihm Gbertragenen Leistungen das vereinbarte Pauschalhonorar unter Abzug
ersparter Aufwendungen.

Ohne detaillierten Nachweis steht dem AN ein Pauschalhonorar fir die an ihn beauftrag-
ten, jedoch von ihm wegen der Kiindigung nicht mehr erbrachten Leistungen in Hohe
von 5 % des dafir vereinbarten Honorars zu.

Beiden Parteien bleibt der Nachweis offen, dass die durch die Kiindigung tatsachlich
ersparten Aufwendungen oder der durch angenommene Ersatzauftrage oder boswillig
nicht angenommene Ersatzauftrage anderweitige Erwerb den vereinbarten Pauschals-
atz Ubersteigen bzw. unterschreiten.

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine
Leistungen so abzuschlieBen, dass der AG diese ohne Schwierigkeiten ibernehmen
und die Weiterfihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Der AN hat dem
AG den vollstandigen Leistungsstand bis zum Zugang der Kiindigung innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang derselben durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen und
Unterlagen nachzuweisen und herauszugeben und einen entsprechenden Abschluss-
bericht vorzulegen.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kiindigung gegebenen Leistungs-
standes erfolgt auf der Grundlage der vom AN vorgelegten Unterlagen und Dokumenta-
tionen. Im Streit- oder Zweifelsfalle ist der AG berechtigt, den Leistungsstand nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen.
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811
Urheberrecht, Verdffentlichungen

Der AN sichert dem AG zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter sind, und
stellt ihn von moglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

Die urheberrechtlichen Befugnisse und samtliche damit zusammenhéngenden Nut-
zungs- und Verwertungsrechte an Programmen, Unterlagen, Planen, Berechnungen
usw. werden dem AG zum Gebrauch fiir das vertragsgegenstandliche Projekt Ubertra-
gen. Der AG darf die vom AN angefertigten Unterlagen ohne Mitwirkung des AN nutzen,
andern und erganzen. Diese werden Eigentum des AG.

Samtliche dem AN vom AG lbergebenen Unterlagen hat der AN spatestens bei Ver-
tragsbeendigung, ansonsten wenn er sie nicht mehr benétigt, dem AG zurtickzugeben.
Anderungen und Erganzungen der iibergebenen Unterlagen durch den AN sind unzu-
lassig. Der AN darf die ihm Ubergebenen Unterlagen nicht anderweitig verwenden.

§12
Schlussbestimmungen

Streitigkeiten berechtigen den AN nicht zur Zuriickbehaltung von Leistungen oder Un-
terlagen. Bestehen im Einzelfall Meinungsunterschiede Uber den geschuldeten Leis-
tungsumfang, entscheidet der AG dartiber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).

Erfullungsort fur die Leistungen des AN ist Frankfurt am Main.

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-
fuhrbar sein oder dies werden, so beriihrt dies die Wirksamkeit der Vertragsbestimmun-
gen im Ubrigen nicht. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass dieser Ver-
trag eine Regelungsliicke enthélt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Be-
stimmung verpflichten sich die Parteien eine angemessene Regelung zu finden, die, so-
weit rechtlich mdglich, dem am nachsten kommt, was sie gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben wirden, sofern sie dies bei Abschluss
dieses Vertrages bedacht hatten. Entsprechendes gilt flir etwaige Regelungsliicken.

Es findet ausschlief3lich deutsches Recht Anwendung.

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Stralle 8
60311 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den

Auftragnehmender
XXXXX, den

NK1 NT5 NAO5
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Seite 2 von 11

10
10

93

~N o o o O

~



Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

Seite 11 von 11

102



Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

—
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

CAD-Richtlinie der VGF

fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Begriffsbestimmung

Die in diesem Dokument benutzte Bezeichnung CAD-Richtlinie ist eine verkirzte Schreibweise fur
CAD-Richtlinie der VGF fur die interne und externe CAD-Bearbeitung und meint immer genau diese.

Gender-Disclaimer

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich,
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermafien fir alle
Geschlechter.

Versionsstand der CAD-Richtlinie

Datum Anderung Name Version

22.07.2024 Neufassung der CAD-Richtlinie Mehnert 2.0

28.11.2024 Kapitel 3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften: Mehnert, 2.1
Festlegung Hohe Z=0.00 bei 2D-Dateien Stojanovic

Kapitel 3.2.1 Pfade zu DGN Dateien angepasst
Kapitel 3.4 Pfad fir Dokument ,Farben-RGB* angegeben
Kapitel 3.4.1 Pfade angepasst

Kapitel 3.5.1 Pfade fir MicroStation Blécke angepasst

Prifung und Freigabe der CAD-Richtlinie

Eine Freigabe durch die Geschaftsbereichsleitung ist nur bei Hauptversionsanderungen notwendig.
Die signierte Version 2.0 ist in folgendem Verzeichnis abgelegt — Anhange\CAD-Richtlinie Archiv

Name Org. Einheit Datum, Signatur
Gepruft Rabenau NT5.03 06.09.2024
Freigegeben Kilzer NT5 13.08.2024
Freigegeben Schmidt NT3 02.10.2024

Anhang-Anderungsindex

Zur Nachverfolgung von Anderungen in Anhangen siehe
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1

— Anhange\Anhang-Anderungsindex.pdf
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1
1 Allgemeines, Organisatorisches, Rechtliches, Technisches

1.1 Zweck der CAD-Richtlinie

In vielen Bereichen der VGF werden Informationen in Form von CAD-Daten verarbeitet. Beispiele hierfur
sind: Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke, Stationen und Haltestellen,
Fahrweg, Signaltechnik, Nachrichtentechnik, Zentrale Leittechnik, Licht und Kraft, Fahrstrom, Fahrleitung,
Heizung-Klima-Luftung-Sanitar, Forderanlagen und andere.

Diese CAD-Daten sind eine wichtige Grundlage fir Betriebsfuhrung, Verwaltung, Bewirtschaftung
(Facilitymanagement), Wartung, Instandhaltung usw. wahrend der gesamten Lebensdauer aller Bauwerke
der VGF. Dartber hinaus bilden sie die Grundlage fur mogliche Umplanungen, Nutzungsanderungen,
Erweiterungen usw.

Zweck dieser CAD-Richtlinie ist es, Standards und Vorgaben fiir die Umsetzung folgender Anforderungen
zu definieren:

= Erzeugung und Bearbeitung konsistenter digitaler Daten nach Vorgaben der VGF.
= Reibungsloser Datenaustausch zwischen Vertragspartnern und der VGF Uber alle Planungsphasen.
= Reibungslose Datenibernahme in eine einheitliche Bestandsdokumentation der VGF.

1.2 Geltungsbereich

Die CAD-Richtlinie gilt sowohl fir den VGF-internen Gebrauch als auch fur externe Datenlieferanten. Sie
bildet die Grundlage fir die Leistungsabnahme von CAD-Daten durch die VGF. Die Vorgaben der CAD-
Richtlinie sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil.

Die CAD-Richtlinie ist immer in der aktuellen Version zu benutzen, die zum Zeitpunkt einer
Vertragsunterzeichnung bzw. zu Beginn eines Projekts oder einer MalRinahme gliltig ist. Wahrend eines
laufenden Projektes bzw. einer laufenden Malinahme aktualisierte Versionen der CAD-Richtlinie kénnen
adaptiert werden.

Eventuelle Anderungen, Erganzungen oder Ausnahmen zur Anwendung dieser Richtlinie miissen mit der
betreffenden Fachabteilung abgestimmt werden. Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich
festgehalten werden, mit dem ausdriicklichen Hinweis, dass es sich um eine Anderung der CAD-Richtlinie
handelt, und bedurfen der Freigabe durch den Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und durch
den Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD).

— Anhange\Verschiedenes\Anderungen zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

1.3 Organisation, Ansprechpartner

Fir die Erstellung dieser Richtlinie ist der Geschaftsbereich NT5, Stabsbereich NT5.03 -
Infrastrukturdatenmanagement der VGF zustandig.

Fiur Fragen stehen lhnen die Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) zur Verfugung:

Herr Stojanovic (Tel.: 0170 7638540, E-Mail: a.stojanovic@vgf-ffm.de)
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de)

Fur Fragen zum Datenaustausch und fachspezifische Fragen werden bei Vergabe eines Projektes
fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt. Diese
werden von den Projektleitern / Arbeitspaketverantwortlichen (APV‘s) der VGF dokumentiert.

— Anhange\Verschiedenes\Benannte Ansprechpartner zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

* G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de
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1.4 Urheberrecht und Datenschutz

Sofern die VGF dem Vertragspartner zur ordnungsgemafRen Vertragserfillung notwendige Daten zur
Verflugung stellt, ist der Vertragspartner verpflichtet, diese Daten nach Vertragsbeendigung und gultiger
Rechtsgrundlage zu lI6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede anderweitige Nutzung ist
untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfiigung gestellten Daten nicht fir
eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder sonst zuganglich zu
machen, zu andern oder zu veraul3ern, sowie zu verdffentlichen oder zu vervielféltigen.
Personenbezogene Daten durfen von den Vertragspartnern nur in dem Umfang und zu den Zwecken
sowie in der Weise verarbeitet werden, wie es zur Erfillung dieses Vertrages erforderlich ist. Sie sind
verpflichtet, geltendes Datenschutzrecht einzuhalten.

Der Verarbeitung personenbezogener Daten darf ausschlie3lich nach den aktuell giiltigen
datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Die Verwendung der personenbezogenen Daten und die damit
verbundenen Zwecke beschranken sich auf den Gegenstand dieses Vertrages. Die maf3geblichen
Bestimmungen des Datenschutzes sind einzuhalten.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche, unbeschrankte, ausschliefiliche
und Ubertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31 ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden
Daten und willigt unwiderruflich und unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines Quellverweises.

1.5 Dateiformate, Betriebssystem, CAD-Systeme

1.5.1 Dateiformate
Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke (ARC)
= Licht und Kraft (LUK)

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar (H-S)

* Forderanlagen (FOR)

= Zentrale Leittechnik (ZLT)

= Signaltechnik (SIG)

= Nachrichtentechnik (NRT)

= Fahrstrom (FS-)

= Fahrleitung (FL-)

erfolgt mit dem Dateiformat DWG, Version 2018 (AutoCAD 2018-Zeichnung). Die Dateien durfen
ausschlie3lich Zeichnungselemente aus AutoCAD enthalten.

Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische Stationen und Haltestellen (OSH)
= Fahrweg (FW-)

erfolgt mit dem Dateiformat DGN (MicroStation) in der Version 10.x (Connect Edition). Abweichende
Dateiformate sind wie in Kapitel '1.2 Geltungsbereich' beschrieben zu behandeln.

Alle Plandarstellungen sind zusatzlich im Dateiformat PDF, mit voller Funktionalitat, wie in Kapitel
'3.8 Erstellen von PDF-Dateien' beschrieben, zu liefern.
1.5.2 Betriebssystem

Das von der VGF eingesetzte Betriebssystem ist Windows 10 mit aktuellen Servicepacks. Alle
Ubergebenen Daten missen damit kompatibel sein.
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1.5.3 CAD-System

Die VGF setzt fur die CAD-Datenbewirtschaftung AutoCAD von Autodesk (Dateiformat DWG) und
MicroStation von Bentley Systems (Dateiformat DGN) ein.

Weitere in diesem Zusammenhang bei der VGF eingesetzte Programme bzw. Toolsets sind:

= Revit von Autodesk - Dateiformat RVT
BIM Software
AutoTURN von Transoft Solutions (Europe) B.V. - Dateiformat DWG, DGN
Erstellung von Schleppkurven im Bus-Bereich
= CARF von LUArtX IT GmbH - Dateiformat DGN
Erstellung von Schleppkurven fir Schienenfahrzeuge
= Rail Track von Bentley Systems - Dateiformat ALG
Erstellung von Gleistrassierungsplanen
= GA-wire von Omexom - Dateiformat DWG
CAD-Programm fir die Fahrleitungsplanung
= Relux von Relux Informatik AG - Dateiformat RDF
Lichtplanungssoftware
= EPLAN von EPLAN GmbH & Co. KG - Dateiformat ZW1
CAD-Software fur den Anlagen- und Schaltschrankbau

CADconform von Altivasoftware
Unternehmensweite CAD-Standards-Management-L&sung

Die Wahl des einzusetzenden CAD-Systems bleibt grundsétzlich dem Auftragnehmer tberlassen. Die
Datenidbernahme aus anderen Systemen muss jedoch in den genannten Dateiformaten ohne
Konvertierungs- und Anpassungsarbeiten seitens der VGF mdglich sein. Die in dieser Richtlinie
festgelegten Regelungen missen unabhangig von der Systemarchitektur (Hard - und Software)
eingehalten werden.

1.6 Datentibergabe

1.6.1 Probeweiser Datenaustausch

Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein probeweiser Datenaustausch vorzunehmen. Nach schriftlicher
Bestatigung des Auftraggebers Uber die fehlerfreie Datentibernahme in die eigenen Systeme kann der
Datenaustausch beginnen.

— Anhange\Verschiedenes\Bestatigung Datenaustausch.docx

1.6.2 Termine und Art der Daten

An folgenden Projektphasen (soweit die Leistungsphasen Teil der vertraglichen Leistung sind), sind
folgende Vektordaten an die VGF zu tbergeben:

= Am Ende der Leistungsphasen 1, 2, 3 und 4:
Aktuelle CAD-Dateien (inkl. PDF) in den vereinbarten Dateiformaten, mit Zeichnungseinheiten und
Georeferenzierung nach CAD-Richtlinie.

= Am Ende der Leistungsphase 5, am Ende der vertraglichen Leistung (unabhangig von der
Leistungsphase), sowie nach Inbetriebnahme:
Aktuelle, zur vereinbarten CAD-Richtlinie konforme CAD-Dateien (inkl. PDF), grafisch tberarbeitet
mit der inhaltlichen Darstellung des Bestands (‘as built'), in den vereinbarten Dateiformaten.

1.6.3 Planverzeichnis

Alle Gbergebenen (neu erstellten oder bearbeiteten) Dateien sind in einer Planliste zu dokumentieren, mit
Angabe der jeweils zu referenzierenden Dateien und dem Indexstand. Diese Dokumentation der
Bestandsunterlagen bildet die Grundlage fir weitere Planungen. Siehe XLSX-Dateien im Verzeichnis

— Anhange\Planverzeichnisse\
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1.6.4 Datenaustausch

Fur den Datenaustausch zwischen dem Auftraggeber und dem Datenlieferant stehen folgende
Moglichkeiten zur Verfigung:

= Projektplattform, falls vorhanden.
= Zertificon SecureHub. GréRBenbeschrankung beachten.
= Mail. Vertrauliche Daten missen verschlisselt ibermittelt werden. Gro3enbeschrankung beachten.

1.6.5 Datenkomprimierung

Zur Datenkomprimierung kann das Standardkomprimierungsverfahren ZIP angewendet werden.

1.6.6 Virenfreiheit

Vom Auftragnehmer Gibergebene Daten miissen frei von Viren sein. Sollte dies nicht der Fall sein und
entsteht dem Auftraggeber dadurch ein Schaden, so ist der Auftragnehmer hierfir haftbar.

1.7 Leistungstubernahme
Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

1. Formale Priifung der Dateien auf Einhaltung der CAD-Richtlinie vom Arbeitspaketverantwortlichen
CAD (APV CAD) der VGF auf Basis dieser Checkliste:

— Anhange\Verschiedenes\Checkliste CAD Planeinreichung.docx

2. Fachliche Priifung der Dateien durch Mitarbeiter der Fachabteilungen der VGF. Dies kdnnen zum
Beispiel Projektleiter (PL) oder Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.
Gepriift wird die inhaltlich und fachlich korrekte Umsetzung der gestellten Aufgaben und
Anforderungen.

Die erfolgreiche Prifung muss auf dem gepriften PDF-Plan mit einer digitalen Signatur dokumentiert
werden.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich oder per E-Mail Giber die Art der Beanstandungen
informiert. Die Daten sind daraufhin vom Vertragspartner innerhalb einer angemessenen Frist, die der
Auftraggeber in seiner Beanstandung nennt, nachzubessern.

Ist es dem Vertragspartner trotz zweimaliger Aufforderung nicht moglich, die Voraussetzungen fir eine
fehlerfreie Datenlibergabe zu schaffen, hat die VGF das Recht, die Aufbereitung der Daten auf Kosten
des Vertragspartners von einem Dritten ausfuhren zu lassen.

1.8 Prozess zur Anwendung der CAD-Richtlinie

Bei Bestandsanderungen ist die CAD-Richtlinie grundsatzlich verbindlich. Ablaufe und beteiligten Stellen
zur Anwendung der CAD-Richtlinie bei Projekten sind als Prozess in folgender Datei definiert:

— Anhange\Verschiedenes\Geschéaftsprozess NT5 - CAD-Richtlinie bei Projekten anwenden.pdf
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2 Strukturelle Vorgaben

2.1 Referenztechnik

Die VGF hat sichbewusst fir die Referenztechnik entschieden. So wird die Speicherung redundanter
Informationen in verschiedenen Dateien vermieden und die Zeichnungen aller beteiligten Gewerke
kdnnen wahrend der Projektphase und im Bestand immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Um eine reibungslose und fehlerfreie Anwendung der Referenztechnik zu gewahrleisten, ist die
Einhaltung folgender Punkte erforderlich:

= Alle CAD-Dateien miissen einen eindeutigen Dateinamen entsprechend der
Plannummerncodierung besitzen. Siehe Kapitel '2.2 Plannummerncodierung'.

= Beim Einbinden von externen Referenzen dirfen keine absoluten Pfadangaben benutzt werden.
Befinden sich referenzierende und referenzierte Dateien im selben Ordner, werden keine Pfade
angegeben. In allen anderen Fallen missen relative Pfadangaben benutzt werden.

2.1.1 Hierarchisch ineinander geschachtelte externe Referenzen

Beim Einbinden externer Referenzen, die ihrerseits auf weitere externe Referenzen verweisen, durfen die
verschachtelten Referenzen nicht angezeigt werden. Externe Referenzen miissen deshalb immer so
eingebunden werden, dass sie nur in der Hierarchieebene dargestellt werden, in der sie eingefligt wurden
(in AutoCAD: Referenztyp 'UBERLAGERUNG', in MicroStation: Eigenschaften des Anhangs 'Keine
Verschachtelung’).

2.2 Plannummerncodierung

Alle CAD-Dateien und Plane der VGF missen eine eindeutige Bezeichnung (Dateiname) besitzen. Dies
ist Voraussetzung fur eine funktionierende Referenztechnik und erméglicht es, bereits am Dateinamen
erste Informationen tber den Dateiinhalt ablesen zu kdnnen.

Die Erstellung solcher Bezeichnungen bzw. Plannummern ist Aufgabe der Plannummerncodierung.

Die Plannummern der VGF bestehen aus einer 33-stelligen Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Einzelne
genau definierte Bereiche bilden dabei jeweils die Codierung fir eine bestimmte Information. Zwischen
diesen Bereichen befinden sich Trennzeichen in Form von Unterstrichen.

Teil 1 der Plannummer (Stellen 1-15) enthalt Informationen tber die Ortliche Lage eines Bauwerks / eines
Bauwerksteils oder einer Strecke / eines Streckenabschnitts. Die drtliche Lage bildet das maf3gebliche
Kriterium bei der Ablage und Archivierung der Bestandspléane bei der VGF.

Teil 2 der Plannummer (Stellen 17-33) enthalt ergénzende Informationen zum Plan, die sich nicht auf die
ortliche Lage beziehen.

Die Dokumentation der Plannummerncodierung befindet sich in folgendem Ordner:

— Anhange\Plannummern\

2.3 Basisgewerke, Fachgewerke
Basisgewerke bilden die Grundlage fiur weitere Fachgewerke. Exemplarische Beispiele hierflr sind:

= Architekturzeichnungen als Grundlage fir Gewerke der Technischen Geb&audeausristung (TGA).
= Gleisstreckenzeichnungen (Trassierung) als Grundlage fir Fahrleitungsanlagen.

Grundsatzlich diifen alle Gewerke nur in ihren eigenen CAD-Dateien arbeiten. Sie durfen nicht direkt in
den CAD-Dateien anderer Gewerke oder in Kopien davon arbeiten, sondern missen diese als externe
Referenz zuordnen.
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2.4 Bestandsplane der VGF

Sollten Bestandsplane, die dem Auftragnehmer von der VGF als Planungsgrundlage zur Verfligung
gestellt wurden, nicht der aktuellen CAD-Richtlinie entsprechen, ist die Vorgehensweise zur Einhaltung
der CAD-Richtlinie in Absprache mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und dem
Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) festzulegen.

Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich dokumentiert und seitens der VGF genehmigt werden.

— Anhange\Verschiedenes\Plane der VGF entsprechen nicht der CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

2.5 Koordinatensysteme

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodatischem und lokalem Koordinatensystem unterschieden.

2.5.1 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gau3-Krliger-Koordinatensystem im Lagestatus 100, basierend
auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON. Winkelmessung von der Y-Achse in Uhrzeigerrichtung.

Das Hohensystem ist das "Neues System der Stadt Frankfurt".

2.5.2 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der Winkeleinheit
GRAD. Winkelmessung von der X-Achse gegen Uhrzeigerrichtung.

2.5.3 Lage und Ausrichtung von Grundriss- und Lageplanen

Vom Auftraggeber Ubergebene Grundriss- und Lageplane sind georeferenziert im Gaul3-Kriiger-
Koordinatensystem Lagestatus 100 (Geodéatisches Koordinatensystem) und durfen auf keinen Fall
verschoben oder gedreht werden. Dies gilt auch fir Teilgrundrisse.

2.6 Plandarstellungen
Alle CAD-Dateien enthalten einen Modellbereich und beliebig viele Layouts.

Der Modellbereich enthalt die eigentlichen Planinhalte, Zeichnungen bzw. Informationen der Datei,
immer im Maf3stab 1:1.

Die Layouts dienen der Darstellung der Planinhalte unter Berlicksichtigung von MaR3stab, Ausschnitt,
Ausrichtung, Layersichtbarkeit usw. Sie enthalten ausschlie3lich layoutspezifische Angaben wie
Planrahmen, Plankopf, Legende usw.

Jede Plandarstellung, zum Beispiel fir die Ausgabe als PDF-Datei oder auf Papier wird in einem eigenen
Layout angelegt.

2.7 Bereinigte Datenstruktur

CAD-Daten sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Alle unbenutzten (leeren, nicht referenzierten)
benannten Objekte und Zeichnungselemente sind aus den Zeichnungen zu entfernen.

Hierzu gehoren zum Beispiel: Blockdefinitionen, Layer, Textstile, Bemafungsstile, Linientypen, Gruppen,
Nulllangengeometrie, leere Textobjekte, Uibereinanderliegende 'doppelte’ Elemente ohne verschiedene
Funktionalitat, verwaiste Linienstildaten usw.

Verschachtelte Blécke (DWG) bzw. Zellen (DGN) sind nicht erlaubt.

Nicht mehr benotigte externe Referenzen sind endglltig aus der Zeichnung zu entfernen (in AutoCAD:
'LOSEN', in MicroStation: 'Referenz abhangen’).
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3 Zeichnerische Vorgaben

3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften

Samtliche Zeichnungsinhalte sind im Mal3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter zu zeichnen: Eine
Zeichnungseinheit entspricht einem Meter in der Realitat.

Alle Zeichenelemente in 2D-Dateien mussen sich auf der Hohe Z=0.00 befinden und dirfen keine
Ausdehnung in Z-Richtung (Objekthdhe) aufweisen, sofern dies nicht (zum Beispiel bei
Vermessungsdaten) anders vereinbart wurde.

Die Darstellung im gewtinschten Planmaf3stab (zum Beispiel fir die Darstellung im Plot als PDF-Datei)
erfolgt Uber den eingestellten Mal3stab im Layoutbereich der CAD-Datei bzw. in der Plandatei.

Fur alle DGN-Dateien muss in den erweiterten Einheitseinstellungen eine Auflésung von 10000 pro Meter
eingestellt sein. Diese Einstellung ist in allen Seed-Dateien vorhanden und darf nicht verdndert werden.

Die gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen sind anzuwenden. Dartber hinaus sind die
fachbereichsspezifischen Merkbléatter im Anhang dieser Richtlinie zu beachten. Siehe Dateien im
Verzeichnis

— Anhange\Merkblatter\

3.2 Layer /Ebenen

Mit der Bezeichnung Layer ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Ebene gemeint.

Layer dienen der Strukturierung und Differenzierung von CAD-Daten. Sie ermdglichen unter anderem eine
effektive Steuerung der Darstellung des Planinhalts, auch in den abgeleiteten PDF-Dateien.

Alle CAD-Elemente (Objekte) sind entsprechend ihrer inhaltlich-thematischen Aussage auf geeigneten
Layern abzulegen.

Die CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber vorgegeben und ist verbindlich einzuhalten.

Abweichende Layerstrukturen sind fir die CAD-Datentibergabe, spéatestens jedoch fur die vereinbarten
Datenabgabetermine (jeweils am Ende der Leistungsphasen 3, 4, 5, am Ende der vertraglichen Leistung,
sowie nach Inbetriebnahme) in die CAD-Layerstruktur des Auftraggebers zu konvertieren.

3.2.1 Layer Vorlagedateien

Die vorgegebene CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber in den Dateiformaten DWG (AutoCAD Layer)
bzw. DGNLIB (MicroStation Ebenen) und XLSX (Excel) zur Verfligung gestellt.

Layer- bzw. Ebenenstruktur fur Kirzel
= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke
(Tunnelbauwerke, Unterirdische Stationen, Betriebsgebaude, Abstellanlagen usw.) ARC

— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.xIsx

= Licht und Kraft LUK
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.xIsx

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar H-S
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitar.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitér.xIsx

* Forderanlagen FOR
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.xIsx
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= Oberirdische Stationen und Haltestellen OSH
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Haltestelle\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\OSH

= Zentrale Leittechnik ZLT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.xIsx

= Signaltechnik SIG
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.xlsx

= Nachrichtentechnik NRT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.xIsx

= Fahrweg FW-
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Fahrweg\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\FW

= Fahrstrom FS-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.xlsx

= Fahrleitung FL-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.xlsx

3.2.2 Fehlende Layer

Nicht vorhandene Layer, die fir eine inhaltlich korrekte Darstellung bendtigt werden, kénnen vom
Auftragnehmer in Anlehnung an die vorhandene Layerstruktur mit dem Prafix NEU_ erstellt werden.

Neu erstellte Layer in CAD- und PDF-Dateien, die nur in der Planungsphase und nicht in der spéateren
Darstellung des Bestands (‘as built") benotigt werden, erhalten das Prafix TMP_ und sind ansonsten frei
wahlbar.

Layernamen diirfen keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die Zeichen a6 G 3 - _sind erlaubt.

Bei Datenlibergabe am Ende der Leistungsphasen 5, am Ende der vertraglichen Leistung, sowie nach
Inbetriebnahme sind die Layer nach Abstimmung mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD)
der VGF ohne das Prafix NEU_in die Zeichnungen zu Gbernehmen. Siehe auch Kapitel '1.8 Prozess zur
Anwendung der CAD-Richtlinie'.

3.2.3 Eigenschaften 'Von Layer'

Alle Objekte bzw. Zeichnungselemente, mit Ausnahme von Schraffuren, miissen die Eigenschaften Farbe,
Linientyp, Linienstarke und Transparenz von den Layereinstellungen tbernehmen (in AutoCAD:
'VonLayer', in MicroStation: '‘Nach Ebene").

Eine direkte Zuweisung ist nur fiir einzelne, vom Layer abweichende Eigenschaften erlaubt. Typische
Beispiele hierfir sind Farben von Texten (Beschriftungen) und alternative Linientypen.

3.3 Schraffuren

Schraffuren, zu denen auch Farbflachen (Farbflllungen) gehéren, missen zusammenhangend als
eigenstandige CAD-Objekte, mdglichst in assoziativer Form, vorliegen und bearbeitbar sein. Sie durfen
nicht aus einzelnen Zeichnungselementen wie Linien oder Punkten bestehen.

Schraffuren und Farbflachen dirfen sich nicht in einem Stiick tGber unterschiedliche Bauteile, wie zum
Beispiel AuBenwande, Innenwande und Stiitzen erstrecken und werden an Blockgrenzen unterteilt.

Die Anzeigereihenfolge von Farbflachen ist auf ganz unten einzustellen, die von anderen Schraffuren auf
die Stufe direkt dartiber.
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Schraffuren richten sich nach den gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. den
fachbereichsspezifischen Merkblattern im Anhang zu dieser Richtlinie.

Die Darstellung der Schraffuren ist dem jeweiligen Maf3stab anzupassen.
Alle verwendeten Schraffuren sind in einer Legende zu beschreiben.

3.4 Beschriftungen, Bemal3ungen, Linien- und Farbeinstellungen

Fur Texte (Beschriftungen) ist die Schriftfamilie Arial zu benutzen, im Regelfall fir alle Ublichen
Beschriftungen in der Version Arial Narrow.

Fir BemaRungstexte ist die Schriftart Arial Narrow zu benutzen.

Die Gro3e von Beschriftungen und Bemafiungen richtet sich nach den gultigen DIN-Normen fir
technische Zeichnungen.

Linienstarken und Farben werden von den Layern vorgegeben.
Eine Liste mit den Farben und den dazugehdrigen RGB-Werten ist unter folgendem Pfad abgelegt:
— Anhange\Verschiedenes\Farben-RGB.pdf

Linientypen richten sich nach den gltigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. werden von den
Layern vorgegeben. Erlaubt sind folgende Linientypen:

AutoCAD MicroStation (DGN Style)
Durchgezogen Continuous 0 Continious
Punkt — Punkt PUNKT2 1 Punkt
PUNKT
PUNKTX2
Strich — Strich STRICHLINIE2 2 Gestrichelt
STRICHLINIE 3 Center
STRICHLINIEX2 5 Phantom
Strich — Punkt STRICHPUNKT2 4 Strichpunktiert
STRICHPUNKT
STRICHPUNKTx2
Strich — Punkt — Punkt PHANTOM?2 6 Divide
PHANTOM
PHANTOMX2
Strich lang — Strich kurz MITTE 7 Border
MITTEX2

3.4.1 Erganzende Regelungen fiur MicroStation

Fir DGN-Dateien sind die Textstile in den DCS-Dateien zu den jeweiligen Ebenen hinterlegt.

Die inden DGNLIBs aufgefuhrten Farbnummern beziehen sich immer auf folgende VGF-Farbtabelle:
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Color.tbl

Die Codierung der Farbtabelle entspricht der in AutoCAD.

Anderungen der Standardfarben dirfen nur in Abstimmung mit dem Applikationsverantwortlichen CAD
(APP CAD) der VGF vorgenommen werden und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Farben_Doku.txt

Linientypen und Linienstérken in MicroStation wurden in den Druckertreibern (VGF_printer.pltcfg,
VGF_pdf.pltcfg) auf AutoCAD angepasst, um eine gleichmaRige Darstellung beim Plotten zu erreichen.
Diesbeziigliche Zusammenhange zwischen MicroStation und AutoCAD sind in folgender Datei ersichtlich:
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— Anhange\MicroStationCE\Organization\Pltcfg - VGF_printer.pltcfg, VGF_pdf.pltcfg
VGF_Linienarten_staerken.pdf

3.5 Blocke / Zellen

Mit der Bezeichnung Bloécke ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Zellen gemeint.

3.5.1 Bldcke Vorlagedateien

Die Blocke / Zellen der in folgenden Ordnern abgelegten Dateien missen von den jeweiligen Gewerken
verpflichtend benutzt werden:

— Anhange\DWG Blocke\
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Cell

Falls die Blocke zur bequemeren Handhabung in AutoCAD in Werkzeug paletten organisiert wurden,
werden diese im folgendem Ordner zur Benutzung angeboten:

— Anhange\DWG Blocke\Werkzeugpaletten
Alle Blécke sind im MalRstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet.

Die Blocke sind fur relatives Platzieren (auf dem jeweils aktuellen Layer) vorgesehen, so dass auf die
korrekte Layerzuordnung zu achten ist.

Eingefligte Blocke dirfen in der Zeichnung nicht zerlegt (aufgeldst, gesprengt) werden.

3.5.2 Blocke vom Auftragnehmer
Vom Auftragnehmer in die CAD-Zeichnung eingefligte Blocke missen folgende Kriterien erfillen. Sie

= muissen im Maf3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet sein.

= miussen so erstellt worden sein, dass sie beim Einfligen in die Zeichnung dem aktuellen Layer
zugeordnet werden und von diesem die Eigenschaften Farbe, Linientyp, Linienstarke und
Transparenz tibernehmen.

= durfen keine weiteren (verschachtelten) Blocke enthalten.

Neue Blocke missen dem Auftraggeber in einer gesonderten CAD-Datei Ubergeben werden.

3.6 Flachenmanagement

Fir alle zu dokumentierenden Flachen (Raumflachen, Verkehrszonen, Freiflachen, Flachen fir den
Winterraumdienst usw.) sind zusammenhangende, in sich geschlossene Polygonziige (Polylinien) auf den
hierfir vorgesehenen Layern zu erstellen.

Die Flachenangaben sind Uber diese Polygonziige zu ermitteln und mit ihnen zu verknipfen.

Die Polygonzuge missen auch nach erfolgter Flachenermittlung in der Zeichnung verbleiben und bei
Anderungen der Flachen entsprechend mitgefihrt bzw. angepasst werden.

Bei Flachen mit abzuziehenden Inselflachen kénnen alternativ zu den geschlossenen Polygonziigen
Regionen oder Schraffuren benutzt werden.

3.7 Planlayout

In den Layouts der CAD-Datei wird der georeferenzierte Planinhalt so ausgerichtet, dass markante
Hauptachsen parallel zum Bildschirmrand dargestellt werden.

Planrahmen sind fiir die jeweilige Darstellung nur so grol3 wie nétig zu wahlen. Zulassig sind die Formate
DIN-A4, DIN-A2, DIN-A1 und DIN-AOQ. Bei Bedarf kann die Breite aller Formate variabel bis auf maximal
250 cm vergroRert werden. Die maximale Planrahmengré3e entspricht damit 84.1 x 250 cm.

Nichtrelevante Bereiche, die tUber den Planrahmen hinausgehen, sind auszublenden.

Missen Objekte bzw. Liegenschaften aufgrund lhrer Gro3e auf mehrere Plane aufgeteilt werden, so ist im
Planlayout eine schematische Gesamtiibersicht mit Kennzeichnung der Aufteilung (Bauteil A, B, etc.)
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darzustellen. Blattschnitte sind mit kurzen Uberlappungen anzulegen, soweit vorhanden bauteil- bzw.

blockweise.

Im Planlayout enthalten sein missen:

= Planrahmen mit Schnittrand und Faltmarken
= Plankopf (Planstempel)

= |ndexfeld

= Priffeld VGF (sofern notwendig)
= Unterschriftenfelder (sofern notwendig)

= Legende

= Felder fir schematische Gesamtubersicht bzw. allgemeine Hinweise (sofern notwendig)

= Nordpfeil

Anordnung der Layoutelemente im Planlayout:

{

evil. Gesamtlbersicht
bzw. allgemeine Hinweise

Legende

evil. Unterschriftenfeld

evil. Priiffeld VGF

Indexfeld

Plankopf

Die Darstellung Layoutelemente muss den Beispielen in folgenden Dateien entsprechen.

— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.dwg
— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.pdf

Alle im Layout bendtigten Elemente kdnnen der DWG-Datei entnommen werden.
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3.7.1 Plankopf

Folgende Abbildungen enthalten die Mindestanforderungen fur Plankdpfe. Weitere Plankdpfe sind in den
oben genannten Musterdateien dargestellt.

Zulassige Bezeichnungen im Plankopf:

Gebédudemanagement oder
Elektrische Anlagen oder Stadtwerke Verkehrsgeselschaft Grundstrecke oder
Fahrweg oder Frankfurt am Main mbH Stellwerk oder

; Gebaud i
Systemtec_hnlk oder i H_al_tes_t_ellen_-Nr oder
Infrastrukturprojekte oder 60311 Frankfurt am Main Linieniibersicht
Infrastrukturdatenmanagement

Liegenschaft oder

Stafion
/ _ Grundstrecke oder
Station oder | Bereich oder
. Projekt / MaRnahme
Liegenschaft oder _ / Haltestellenname oder
Haltestelle oder EP— Tegenscaf - | Grundsiede Tos Haltepunktnummer oder
Linienweg oder _ - R Linienbezeichnung
Linienabschnitt Lagebezeichnung Erstellt (Datum Name) - -
- Anlage - MaRstab -
Blattnummer - Planformat -
- Vertraulichkeitsstufe - | Index

Plannummer

Beispiel fur einen ausgefillten Plankopf eines Bestandsplans einer unterirdischen Station:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Gebaudemanagement
Kurt-Schumacher-8r. 8
60311 Frankfurt am Main

Station

Hbhenstrale

Projekt / Manahme i o i

Neukonstruktion nach értlichem Aufmal mit Passpunkten

Planungsphase Liegenschaft Grundsirecke Los

Bestand HS B-Strecke 19a

Lagebezeichnung Erstellt (Datum Name) 26022024 NN

Grundriss C-Ebene priage - [ Mefiskb 1100
Blath - Planformat DIN AO-L

Block 1-5 Verainaie 7 e

Plannummer

HS—_UC_01-05_0_GBE_000gr_-0100

Liegenschaft Ebene Bautell T Planart ‘ Index ‘
(Leistungs-) laufende Malstab
Phase Nummer
Darstellungstyp

Fir detailliertere Informationen zur Plannummer siehe
Dokumente zur Plannummerncodierung im Anhang der guligen CAD-Richtlinie

3.8 Erstellen von PDF-Dateien

PDF-Dokumente missen maRRstabsgerecht in der gleichen BlattgroRe wie die im Layout bzw. der
Plandatei erzeugt werden. Weil3e Rander aufgrund unpassender Blattgrof3en sind zu vermeiden.

Bei der Generierung der PDF-Dokumente dirfen keine Dokumenteneinschréankungen aktiviert sein.

In den PDF-Dateien muss die Suche und Selektion von Texten und die Schaltung von Layern (Ebenen,
Folien) mit der Layerstruktur der zugrundeliegenden CAD-Datei méglich sein.
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Stadtwerke =

VerkehrsGeselischaft | - W —
Frankfurt am Main mbH v G I

Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3_ 4.3

Allgemeiner Vortext
fur alle Gewerke
far den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Galtig far:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\WVGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 1 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (oRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
O NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO01 O NAQ2 O NA03 O NAo04 O NA05
O NA1 O NA11 O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O UHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(MNur fiir den internen Gebrauch)

ELVOR_NT3_4.3
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Inhaltsverzeichnis
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2 Textvorlage giiltig fiir alle Gewerke.......... SR —— N ——— S—

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fiir die Vergabe
und Ausfihrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als genereller Vortext, auch flur Ausschreibungen, die kelnen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3 von 4
(Nur flir den internen Gebrauch)
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2 Textvorlage gililtig fur alle Gewerke

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel missen gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und bei elektrischen Arbeitsmitteln auch
der DGUV Vorschrift 3 ,Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel* geprift sein.
Zum Nachweis der Prifung gentigt eine auf dem Arbeitsmittel angebrachte
Prifplakette auf der der nachste Priftermin ersichtlich ist. Ein Priifprotokoll zu jedem
Arbeitsmittel muss vom Auftragnehmer vorgehalten werden. Die VGF behalt sich
eine stichprobenartige Einsicht der Prifprotokolle vor. Vor dem Benutzen von
Arbeitsmittel sind diese vom Benutzer auf augenscheinliche Mangel per
Sichtkontrolle zu prifen.

Alle elektrischen Arbeitsmittel sind entweder (iber einen aktuell gepriften
Baustromverteiler, oder bei allgemein zugénglichen Steckdosen mit einem
vorgeschalteten PRCD-S (Portabler Fehlerstromschutzschalter mit
Zusatzschutzfunktionen) gemal DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I| 608)
LAuswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen® zu versorgen/betreiben. Allgemein zugangliche Steckdosen ohne
die Vorschaltung eines PRCD-S durfen nicht zum Versorgen von elektrischen
Arbeitsmitteln verwendet werden!

Das Offnen von Schaltgeratekombinationen (Schaltschranke) die geman
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.3 mit dem W012 Symbol (Elektro-
Blitz) gekennzeichnet sind sowie das Betreten von abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten, auch wenn diese offen stehen, ist fir Laien nicht erlaubt. Diese
dirfen gemald VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen” Abs. 3.1.101 nur
von Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesene Personen, von Laien
jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen gedffnet bzw. betreten werden. Ist ein Offnen oder Betreten notwendig,
kann dies nur in Absprache und schriftlicher Freigabe mit dem zustandigen
Anlagenverantwortlichen (Definition gemafl VDE 0105-100 Abs. 3.2.2.102) der VGF
erfolgen.

Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 05.10.2015 | Hither “ /J
Geprilft NT3-BVEFK [05.10.2015 | Schafer %&L\
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer - /%K_,\
~
Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3 4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\WGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main Seite 4 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Stadtwerke — e

VerkehrsGesellschaft _ e — e gr—
Frankfurt am Main mbH V G r

Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3 44

Zusatzlicher Vortext
fur elektrotechnische Arbeiten
fur den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gultig fir:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_44
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\\WVGF_VEFK\WVEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 1 von 5
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (orRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
OO NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO1 O NAO2 O NAO03 O NAO04 OO NAO05
0O NA1 O NAM O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 0O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O uHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung
ELVOR _NT3 4.3

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\WWGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Inhaltsverzeichnis

:
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2 Zusitzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische Arbeiten ............. R |

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fur die Vergabe
und Ausfuhrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als Zusatz zum Vortext ELVOR_NT3_4.3, fur Ausschreibungen die einen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4

Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3von 5
{Nur fiir den internen Gebrauch)
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2 Zusatzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische
Arbeiten

Vor Beginn von elektrotechnischen Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie an der
elektrotechnischen Ausriistung von Maschinen muss eine schriftliche Freigabe des
zustandigen Anlagenverantwortlichen (Definition gemaf® VDE 0105-100 Abs.
3.2.2.102) der VGF erfolgen. Hierbei ist im Vorfeld festzulegen, welche Dokumente
im Vorfeld benodtigt werden, und welche Dokumente (z. B. gednderte Schaltplane,
Prufprotokolle) nach Abschluss der Arbeiten an die VGF ibergeben werden missen.
Ohne diese Freigabe dirfen keine elektrotechnischen Arbeiten durchgefihrt werden!

Die Verantwortung fur die Erstellung von Gefédhrdungsbeurteilungen und den daraus
resultierenden Arbeitsanweisungen sowie der flr die vorgesehenen Arbeiten
bendtigten Schutzausriistung, inkl. der passenden Arbeitskleidung mit
ausreichendem Stdrlichtbogenschutz gemaf der DGUV Information 203-077 (bisher
BGI/GUV-I 5188) ,Thermische Gefahrdung durch Storlichtbégen®, hat der
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung flr den Einsatz von geeigneten
Personen. Dabei ist auf eine ausreichende Qualifikation entsprechend der
auszufUhrenden Tatigkeiten zu achten. Dies schliel3t die eventuell zum Einsatz
gelangenden Subauftragnehmer ein. Dazu hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber die notwendigen personengebundenen
Befahigungs-/Qualifikationsnachweise (z. B. aktuelle Weiterbildungsnachweise oder
Nachweise vergleichbarer Art) schriftlich vorzulegen. Insbesondere flr
Pruftatigkeiten bedeutet dies, dass elektrische Arbeitsmittel nur durch eine Befahigte
Person nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
Technische Regel flr Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) ,Befahigte Person*
durchgefuhrt werden dirfen. Priftatigkeiten in elektrischen Anlagen dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden, die in der Durchfiihrung von diesen
Prifungen erfahren/befahigt sind. Arbeiten unter Spannung, fiir die nach VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen“ Abs. 6.3.2.ff besondere technische und
organisatorischen MalRnahmen (Spezialausbildung) erforderlich sind, dirfen nur
durch Mitarbeiter mit einem guiltigen AuS-Pass durchgefuhrt werden.

Die VGF behalt sich eine stichprobenartige Einsichtnahme in die zuvor genannten
Dokumente/Nachweise des Auftragnehmers vor.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\WWEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 4 von 5
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Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 ' 105.10.2015 | Hiither ﬁ/
Geprilft NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer [
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schifer A AN,

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
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Brandschutzordnung fiir Baustellen im Bereich oberirdischer Haltestellen — Teil A
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notféllen \IG

1

Brandschutzordnung Teil A

fur
Baustellen im Bereich
oberirdischer Haltestellen

der

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen!

. Brand melden

Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren

wo brennt es?

WAS ist passiert?

WIE VIELE sind betroffen?
WELCHE Gefahren gibt es?
WARTEN auf Ruckfragen!

Leitstelle der VGF informieren 069- 213 - 22222

. In Sicherheit bringen

e gefahrdete Personen verstandigen
e hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

. Loschversuch unternehmen

e Feuerldscher benutzen
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e Personenrettung ist wichtiger als Brandbekampfung

. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

Kurze, sachliche Auskunft geben Uber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und den Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes




LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

16.06.2026

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und Tragwerk
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1

Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg -
Architektenleistungen im Leistungsbild L
Gebaude und Innenraume gemaf Anlage USt. [%] Menge Einheit

2.1 dieses Vertrages und § 34 HOAI 2021. 19% 1.00 Pauschale

Bitte Ubertragen Sie den Gesamtbetrag inkl. besondere Leistungen,
mitzuverarbeitende Bausubstanz, Abschlag/Zuschlag und den Nebenkosten i.H.v. 3 %
aus dem Kalkulationsformular "Gesamtvergutung_NIWH_Arc hitekt.pdf" netto in den
Einheitspreis dieser Position.

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg -
Ingenieurleistungen im Leistungsbild L
Tragwerksplanung geméaR Anlage 2.2 USt. [%] Menge Einheit

dieses Vertrages und § 51 HOAI 2021. 19% 1,00 Pauschale

Bitte Ubertragen Sie den Gesamtbetrag inkl. besondere Leistungen,
mitzuverarbeitende Bausubstanz, Abschlag/Zuschlag und den Nebenkosten i.H.v. 3 %
aus dem Kalkulationsformular "Gesamtvergitung_NIWH_Sta tiker.pdf' netto in den
Einheitspreis dieser Position.

Leistungsverzeichnis -

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

1/3
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 2/3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 16.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und
Tragwerk

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 3/3
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KRITERIENKATALOG 16.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und
Tragwerk

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 16.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebaude und
Tragwerk

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
134



Dateianlage Anlagen.zip 40,19 MB zip

135



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Informationen zum Verfahren
	101 Bewerbungsbedingungen VGF 04-17.pdf
	108 Information Datenschutz VGF 08_23.pdf
	111 Aufforderung zur Angebotsabgabe VGF 04-17 LuD
	10.1-NIWH_Erläuterungstext der Zuschlagskriterien-260603

	Formulare
	EE national_ Sanktion gegen Russland_EFJan26
	106 Eigenerklärung Eignung Vordruck 04-17
	121 Angebotsschreiben Vordruck 04-17
	VGF_Vertraulichkeitserklaerung LuD.pdf
	VGF_Verpflerkl_Tariftreue_HVTG_2021
	VGF Eigenerklärung LkSG.pdf
	Gesamtvergütung_NIWH_Architekt
	Gesamtvergütung_NIWH_Statiker

	Nachunternehmen / Bietergemeinschaft
	103 Leistungen von Unterauftragnehmern bzw
	105 Erklärung Bieter- Arbeitsgemeinschaft Vordruck 04-17

	Vertragsbedingungen
	AGB_Architekten_Stand_05_21.pdf
	260611_BMS_NIWH-Planervertrag_Gebaeude-u- Statik

	Richtlinien
	AVA-Richtlinien_Stand_08_2023.pdf
	CAD_Richtlinie_2-1pdf
	ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext
	ELVOR_NT3_4.4_Zusaetzlicher Vortext Elektroarbeiten
	Brandschutzordnung oberirdische Haltestellen


	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




